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Emleıutung
Miıt vorliegendem Beıtrag wiırd dargestellt WIE Bıldungsinteressen der
katholischen Kırche Land Brandenburg verschliedenen Verfassungs- und
Rechtsbereichen SCTUNSCH wurde Mıiıt der ende 089 WaTrT VOT em Land
Brandenburg grundlegender Regelungsbedarf bezogen auf eligion als schu-
iıscher Bıldung auf den verschiedenen Rechtsebenen erwachsen Im Gegensatz

en anderen Bundesländern hat das Land Brandenburg nıcht
Religionsunterricht II RU) als ordentliıches Schulfach nach
eingeführt sondern nach vierJährıgem Modell- und Schulversuc Cin Fach
Lebensgestaltung Religionskunde ( LER) DIie Staatlıchen Schulämter
‚„‚können‘‘ chüler auf Antrag freistellen, ‚„„WCNN C1ih wichtiger rund
dies rechtfertigt‘ Diese ause]l wird (vom Landtag Brandenburg nach fünf
Jahren ‚„„überprü DIie Freistellung 1ST ZUT Verblüffung der Kırchen nıcht

{twa pPCI Landesgesetz dıe eiinahme gebunden WIC dies se1it
Oktober 1995 vorgesehen War eiinahme WIrd aber laut
erwaltungsvorschrıift als ‚„Wwichtigerd“ anerkannt der Kirchen und
Religionsgemeinschaften wiırd als Anmeldefach nıcht Öffentlicher. chul-
ereich Räumen der Schule gewährt Bedingungen WIEC Eingliederung dıe
Unterrichtszeıt, Anrechnung der Religionsstunden VOI staatlıchen Lehrern auf
eren Deputat, erforderliche Gruppengröße und staatlıche Zuschüsse sind VO

Landtagsausschuß für Bıldung noch treffen * ufgrun« der skizzıerten
orgänge kann das ema der vorlıegenden Studıe gesamtdeut-
schen Diskussionsstand besonders komplexX erfaß werden
DIie Abfolge der Darstellung 1St Urc die Hierarchie der eweıls diskutierten
Rechtsebene bestimmt Bildungsjuristische Debatten wurden eiINEC deutsche
Verfassung geführt Verfassungen der Länder Insgesamt und des
Landes Brandenburg (Abschnitt Weiterhin gab 6S Bıldungsdebatten
ahmen VON erhandlungen die onkordate und Staatskırchenver-
trag zwıschen dem Land Brandenburg und dem eılıgen Stuhl (Abschnitt

Kontext Schulgesetzes für Brandenburg (Abschnıtt Am
aufwendigsten ührten Vertreter der katholischen Jurisdiktionsbezirke Land
bıldungspolitische Rechtsdebatten schlieblic mit IC auf Vereinbarungser-

Landtag Brandenburg Gesetz über die Schulen and Brandenburg, Potsdam 1996
(März 28) Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, eıl (1996)
110 K 157 141 Mıt der beschlossenen Form reistellungsklausel ohne
Bezug auf wurde dıe ‚„‚ Varılante 1u Entwurftextes ZUI111 ndesschulgesetz VOMmM

1995 angeknüpft dıe der letzten Entwurffassug VOom 1995 zugunsien der
Koppelung VOIl LER cht ZUMm Zug gekommen War vgl and Brandenburg,
Miınisterium für Bıldung, Jugend und Sport ese'! über dıe Schulen
and Brandenburg Entwurf Kabinettvorlage 202/95 Potsdam 1995 (O)ktober S  x 11
Varıante

Relıgionspädagogische eıiträge +7/1996
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klärungen DZW Gemeinsame Protokolle zwıischen Kırche und Landesregie-
Tung SC4 Mıt dem Beıtrag wird sowohl eın bildungsrechtliıches als
auch eın religionspädagogisches Hauptinteresse verfolgt. Biıldungsrechtlich
soll eutlic werden, WwIe Vertreter der katholischen TC ıhre rel1ig10nspäd-
agogischen Standpunkte auf verschiedenen Rechtsebenen hatten.
Religionspädagogisc esehen wird das katholisch-pädagogische Profil 1m
Spiegel Von Rechtsdebatten sehen sSe1In. Die Aufmerksamkeit gilt aber auch
den Regierungsstellen, be1 denen die in wesentlichen Bildungsaspekten kOom-
promißlose Kırche manche internen Spannungen

Verfassungsdebatten
FEinleitung
Die atholısche Kırche verfolgte nach dem Wendegeschehen 1989 ildungs-
polıtische Verfassungsinteressen VOI dem Hintergrund einer künftigen eut-
schen Verfassung und mıt 3C auf ige Länderverfassungen. /Zuerst se1
dıe 1C. auf die deutschen Verfassungstexte beleuchtet Hıer geht 6S ZU

einen möglıche Verfassungstexte eiıner künftigen, DD  A Zum
anderen sınd gelegentlich Verfassungstexte der BRD bZzw eines künftigen
vereiniıgten Deutschlands 1Im 16 Danach werden dıe bildungspolitischen
emühungen der katholischen Kirche Verfassungen der Länder arge-
stellt Analog ZUT Bundesebene geht es auch 1er gelegentlich Länder einer
erneuerten DDR und gelegentlich Länder eines vereinigten Deutsch-
and Für die eıt nach der Wiedervereinigung 1m Oktober 1990 konzentriert
siıch dıe Darsteilung auf das Land Brandenburg.
1.J Zur deutschen Verfassung
Die Ostberliner Bischofskonferenz orderte Dezember 1989 ach Zzwel
Jahrzehnten des Schweigens bildungspolitischen Fragcan‚2 daß das Verfas-
sungsrecht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kınder gewährleıstet werden
mMuUusse Dieses Elternrecht wurde als Voraussetzung für ein Schulwesen frel
Von ideologischer Bevormundung gesehen.3 hne SENAUCICH Verweils emüh-
ten die 1SCHOIe damıt eın eC das sowohl iın der Verfassung der DDR VOINN

1949, als auch in 6, bzw I verankert och wurde aAUus

dem zitierten Verfassungsgrundsatz keıin eCc auf konfessionelle Biıldung in
der Schule abgeleıtet.
Die 1SCHNO{Ie außerten sich ın der Übergangszeit nıcht detaıillıerter ıldungs-
polıtiıschen Verfassungsfragen. Mehr Engagement zeigte der Gemeinsame

Zuletzt Die Katholische iırche KK), Berliner Ordinarıenkonferenz (Vorsitzender
Erzbischof Alfred Kardınal Bengsch) den Vorsitzenden des Staatsrats der DDR alter
T1IC| in Berlin, Berlın 1968, Februar 5, in Katholische Kırche Sozialistischer Staat
DDR hg Gerhard Lange a $ Leipzig 1993, 227-230

KK, rlıner Bischofskonfierenz (Vorsitzender Bıschof Georg Cardinal Sterzinsky Stv
Vorsitzender Bıschof Joachiım Der Wandel in Staat und Gesellschaft Hırtenbrief

Berlin 1989, Dezember 19, in 1993 (wie 2) 393-395
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Aktionsausschuß katholischer Christen der DDR Angesichts bevorstehen-
der ahlen ZUT Volkskammer der DDR 18 März 1990 vertrat der
USSCHU analog ZUT Berliner Bıschofskonferenz daß künftigen ıldungs-

‚‚das Ersterziehungsrecht der Eltern CiEA unverrückbarer Grundsatz‘‘
SCIMH Mıt Interesse Künftigen deutschen Verfassung wandte
siıch der Vorsıiıtzende des Aktionsausschusses Hans-Joachıim eyer den
Zentralen Runden 1SC der DDR Dieses Gremium Walr AUus Repräsentanten
verschiedener Parteien und Vereinigungen gebilde die das Wendegeschehen
maßgeblich gestalteten Seıt ihrer ersten Sıtzung Dezember 1989 Jag
dıe Gesprächsleitung des Gremiums be1 dem Diırektor des Sekretarıats
der Berliner Bıschofskonferenz Mons1gnore arl-Heınz uCcC Allerdings
WAarTr dıe Kırche ı der Arbe1tsgruppe  E DE des Kunden Tisches ‚„‚Neue Verfassung
der c6 nıcht vertreten° Meyer forderte VOI Anfang März 1990 VOIT dem
Zentralen Runden 1SC daß C11C ünftige Verfassung der DDR den
Kırchen das eCc auf eılung VON den chulen und auch
chulen J rägerschaft der katholischen Kırche zulassen Er I1-

Rechtsauffassungen nıcht und dessen Vorstellung VO
als ordentlıchem eNriaCc sondern der einschlägigen egelung, WIC SIC
die Verfassung der DDR Von 1949 kannte anacC hatten die Kırchen das
ec auf eilung VON Schulräumen eyer sah sıch mıiıt SCINCT

orderung Eınklang mıt ‚, SCINCI katholischen Freunden:‘‘ der Mehr-
heıt der katholıischen und evangelıschen Chrısten Die Anregungen des
Aktionsausschusses wurden VO Zentralen Runden 1SC. nıcht berücksichtigt.
Die rehg10nsbezogene  . Schulbildung begegnet ı Verfassungsentwurf dieses
Gremiums nicht.? eyer vertrat Auffassungen 1 Bewußtsein, die
praktische Ausgestaltung dieser Verfassungsverhältnisse den ünftigen LÄän-
dern oblıege. er ordnete AF kurz nach SCINECMN Darlegungen VOT dem
Zentralen Runden 1SC als Minıister für Bıldung und 1ssenschaft der
DDR auch keinen an

Gemeinsamer Aktionsausschuß katholischer T1ısten der DDR Erklärung Wahl
18 1990 Berlıin 1990 Februar 1993 (wıe Anm 3908

5KK Berliner Bıschofskonferenz (Dırektor des Sekretarıats Mons1ignore arl Heınz
Ducke) Was hat der unde Tisch“‘ gebracht? erlın 1990 Miärz VOT 18), Renovatıo

(1990) 74-76 Ders eSp )/Ewald Rose (Int Jelefonısches Interview Berlın
1990 DI1 Vom Runden 1SC arlamen! hg Herles und Wa
Rose Bonn 1990 325 329

Vgl 1Ne Mitgliıederliste In Freier Selbstbestiımmung hg Kuratorium für
demokratisch verfaßten Bund eutfscher Länder Berlın u 1990 1/4 f
/KNA Presseerklärung 1990 März ang, Elternforum (1990)

DDR Ministerium für Biıldung und Wissenschaft MIBW) (Minister Hans Joachiım
eyer esp )/Franz Jussen SICh sehe mich NIC| als Konkursverwalter“*‘
Petrusblatt )Nr Von Maı 6, 13

Zentraler Runder 1SC der DD  A Verfassung der DD  A Entwurf, Berlın 1990, prıl,
In Freier Selbstbestimmung (wıe Anm 6), DADa bes

Vgl Anm
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DIie WENISCH Quellen belegen die Verfassungsaufgaben der katholi1-
schen Kırche während der en UÜbergangszeıt VOI dem Hıntergrund der
Verfassungsgeschichte der DDR und nıcht des Grundgesetzes reflektiert
wurden Vor diesem Hintergrund der Kırche dıe weltanschauliche
Neutralıtät der Schule das DIIHMNAIC eCcC der Eiltern aufdie relıgöse Erziıehung
ihrer Kınder und das eCc auf kırchlichen den Käumen der Schule
wichtig Kın als Yres MIXIa Von Staat und Kırche Sınn ‚‚ordentlıchen
Lehrfaches®‘ nach strebten die Kırchenvertrete nıcht
In der spaten UÜbergangszeıt eZz0g die katholische Kırche Horızont
angestrebten Wiedervereimigung der beiıden deutschen Staaten Standpunkt
Fragen des RUSs Trendsetzend Wäal ein Grundsatzgespräch zwıschen Vertre-
fern des Mınısteriıums für Bıldung und 1ssenscha der DDR und den Kırchen

August 1990 Für das Mınısterium sprach Bıldungsminister eyer
Staatssekretär jeter Reiher der Leıter der KOommıssıon für

kirchliche Arbeiıt miıt Kındern und Konfirmanden Bund der Evangelıschen
Kırchen der DDR Wartr Das Bıldungsministerium Wäal insofern C116 verfas-
sungsrelevante Stelle da N den Auftrag hatte Grundsätze und Rahmenricht-
lınıen als Vorarbeıten ZUTr Realısiıerung der Bıldungshoheıit der künftigen
Länder entwickeln er den evangelischen Kırchen und Freıikırchen
War die katholische Kırche Urc den Berliner Bischof eorg ardına|
Sterzinsky espräc beteilıgt Fın Gesprächspartner ohne amtskırchlichen
Hıntergrund sa nıcht 1SC. DIie Teillnehmer1 sich darauf, ‚„‚daß
nach dem Beıitritt der DDR ZU) Geltungsbereich des Grundgesetzes das eCc
auf Religionsunterricht öffentlichten chulen gemäß Artıkel gewähr-
elstet 1St Verfassungsrelevant WarTr auch dıe Posıtion der Gesprächsrunde
dıe Befähigung ZUr eılung des RUsSs den theologischen Fakultäten und
kirchlichen Hochschulen übertragen dıe Betonung des Rechts der
Eiltern bzw religionsmündıgen chüler auf Bekenntnisfreiheit. ‘“ Diese Orıen-
tıierung Verfassungsverhältnissen der BRD wurde auch VO Stv ıldungs-

und ehemalıgen Leıter der CINZISCH katholiıschen Privatschule der
DDR 39) Volker en mıiıt

Zur Vorbereitung ünftiger ünderverfassungen
DIie Gesprächsteilnehmer wollten sıch nıcht 1918088 ber dıe Zukunft bestimmter
gesamtdeutscher Verfassungsverhältnisse verständıgen, sondern auch C1NC

Rıchtung für die Entwicklung ünftiger ‘Länderv  erfassungen  a geben Das
espräc sollte auf Länderebene ortge werden. !*+ Zur Vorbereıtung

DDR M{fB (Staatssekretär Dieter Reıher) — Berliner Bischofskonferenz (Dırek-
tOr des Sekretariats Monsı1ignore arl He1nz Ducke) Berlın erlın 1990 Julı (Ms

otsdam Bundesarchiv 721)
12 DDR M{IiB (Staatssekretär jeter Reiıher) Pressemitteijlung Berlın 1990 dep-
em! DiIie Christenlehre 43 (1990) 378
13 DDR M{fB (Stv Miınister Volker en!| eSp )) als ordentliches Lehrfach
anerkennen Wiıesbaden 1990 November Schule und Kırche Informationen für dıe
katholıschen 1 ehrer Hessen Z Nr
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ethıscher Bıldungsstrukturen künftiger Länder wurde 1im Bildungsministerium
der DDR Ende August 990 eiıne Kommissıon FEthische Bıldung eingerichtet.
Sıe sollte ihr ema konzeptionel SOWeIt entwickeln, die künftigen Länder
einerseıits In ıhrer Bıldungshoheıit nıcht eschnıtten würden und andererseıts
auf Vorarbeıten be1ı anstehenden ufgaben zurückgreıfen könnten P uch
Vertreter der katholischen Kırche ZU[r Mitarbeit gebeten worden! Im
folgenden werden die Beıträge VON Vertretern der katholischen Kırche in
diesem Gremıium dargestellt, insofern s1e verfassungsrechtlich bedeutsame
Aussagen enthalten.
Die Kommissıon arbeıitete In dre1ı Gruppen In en Gruppen saßen Vertreter
der katholischen Kirche !” Die ruppe wollte Dımensionen ethischer
Bıldung In den Unterrichtsfächern der Prämisse aufzeigen, 65 ein
Wahl@pflicht)fach 99  thısche Bıldung" iın Verbindung mıiıt geben wird.
Dieser Ethiıkunterricht sollte die 4, und 141 nıcht erühren ine
relıg1o0nsbezogene Bildungsdimension wurde be1ı den Fächern Geographie,
Geschichte, Gesellschaftskunde, Literatur, Kunst und us1ı aufgezeigt. ast
ausnahmslos geschah dies rel1g1ionskundlich-historisierend, annähernd ohne
ktual-ethische oder konfessorische ezüge Damıt sollte eine Kollission des
vertretenen relıgionsbezogenen Biıldungsanspruchs mıt und
gemieden werden. ruppe entwiıckelte Prinzıplen und Ihemen ZUT ethischen
Bıldung ohne Fachzuordnung. He ethischen ollten exıistentiell CI -

schlossen werden. Das jeweıilige Verständnis Von Weltreligionen und Konfes-
Ssionen sollte in eine ethische Bıldung einbezogen sein. Als ethısch besonders
bedeutsam wurden dıe christlich beladenen Kategorien Sınn, Leld, Tod,
Schuld, offnung, rlösung herausgestellt. Die verfassungsrechtliche Rele-
Va dieser und anderer tandpunkte, eiwa dıe Verträglichkeıit mıt und

wurde In der Gruppe nıcht reflektiert. Die bildungsrechtlichen FEinstel-
lungen der katholischen Vertreterin in dieser ruppe werden sich S

orientiert haben ® ruppe entwiıickelte Vorüberlegungen einem
14 Vgl Anm.
15 DDR, M{iIiB ((Referatsleıter) Schösser): Kommıissıon Ethische Bıldung age,
(Berlin 1990, ach August 28) (Ms, 5.) Dies. (Kommission Ethische Bıldung):
ErgebnisseKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  141  ethischer Bildungsstrukturen künftiger Länder wurde im Bildungsministerium  der DDR Ende August 1990 eine Kommission Ethische Bildung eingerichtet.  Sie sollte ihr Thema konzeptionell soweit entwickeln, daß die künftigen Länder  einerseits in ihrer Bildungshoheit nicht beschnitten würden und andererseits  auf Vorarbeiten bei anstehenden Aufgaben zurückgreifen könnten.'* Auch  Vertreter der katholischen Kirche waren zur Mitarbeit gebeten worden'® Im  folgenden werden die Beiträge von Vertretern der katholischen Kirche in  diesem Gremium dargestellt, insofern sie verfassungsrechtlich bedeutsame  Aussagen enthalten.  Die: Kommission arbeitete in drei Gruppen. In allen Gruppen saßen Vertreter  der katholischen Kirche.'” Die Gruppe 1 wollte Dimensionen ethischer  Bildung in den Unterrichtsfächern unter der Prämisse aufzeigen, daß es ein  Wahl(pflicht)fach „„Ethische Bildung‘‘ in Verbindung mit RU geben wird.  Dieser Ethikunterricht sollte die Art 4, 7 und 141 GG nicht berühren. Eine  religionsbezogene Bildungsdimension wurde bei den Fächern Geographie,  Geschichte, Gesellschaftskunde, Literatur, Kunst und Musik aufgezeigt. Fast  ausnahmslos geschah dies religionskundlich-historisierend, annähernd ohne  aktual-ethische oder konfessorische Bezüge. Damit sollte eine Kollission des  vertretenen religionsbezogenen Bildungsanspruchs mit Art 4 und 7 GG  gemieden werden. Gruppe 2 entwickelte Prinzipien und Themen zur ethischen  Bildung ohne Fachzuordnung. Alle ethischen Inhalte sollten existentiell er-  schlossen werden. Das jeweilige Verständnis von Weltreligionen und Konfes-  sionen sollte in eine ethische Bildung einbezogen sein. Als ethisch besonders  bedeutsam wurden u. a. die christlich beladenen Kategorien Sinn, Leid, Tod,  Schuld, Hoffnung, Erlösung herausgestellt. Die verfassungsrechtliche Rele-  vanz dieser und anderer Standpunkte, etwa die Verträglichkeit mit Art 4 und  7 GG, wurde in der Gruppe nicht reflektiert. Die bildungsrechtlichen Einstel-  lungen der katholischen Vertreterin in dieser Gruppe werden sich an Art 7,3  GG orientiert haben. !® Gruppe 3 entwickelte Vorüberlegungen zu einem  14 Vgl. Anm. 12,  15 DDR, MfBW ((Referatsleiter) Schösser): Kommission Ethische Bildung + Anlage,  (Berlin 1990, nach August 28) (Ms, 3 S.). — Dies. (Kommission Ethische Bildung):  Ergebnisse ..., (Berlin 1990, nach Oktober 2) (Ms) (Potsdam, Bundesarchiv: DR 4, 721).  16 Außer den in der folgenden Anmerkung genannten Kommissionsmitgliedern sind  folgende Persönlichkeiten aus der katholischen Kirche zur Mitarbeit eingeladen worden:  Monsignore Karl-Heinz Ducke, der oben Anm. 4 als Gesprächsleiter des Zentralen Runden  Tisches erwähnt ist; vgl. Anm. 11. — Konrad Feiereis, Professor an der Katholisch-Theo-  logischen Hochschule Erfurt, Leiter des Runden Tisches Erfurt; vgl. DDR, MfBW  (Staatssekretär Dieter Reiher) an Professor Konrad Feiereis in Erfurt, (Berlin) 1990, Juli  31 (Ms, 1 S.) (Potsdam, Bundesarchiv: DR 4, 721).  17 Gruppe 1: U. Berger, Katholisches Büro Magdeburg; T. Steinhoff, Katholisches  Schulamt Magdeburg (insgesamt 5 Mitglieder). — Gruppe 2: H. Mondschein, Referentin  für Schulfragen im Bischöflichen Amt Erfurt-Meiningen (4 Mitglieder). — Gruppe 3: R.  Barein, Leiterin des Berliner Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung; H. Hermanski,  Beauftragter Theologe des Bischöflichen Ordinariats Berlin (10 Mitglieder).  18 So jedenfalls 1994; vgl. Helga Mondschein: RU in den neuen Bundesländern, in: rhs 37(Berlin 1990, ach Oktober W otsdam, Bundesarchiv: 4, 721)
16 uber den in der folgenden Anmerkung genannten Kommissionsmitgliıedern sıind
olgende Persönlichkeiten dus der katholischen Kirche Miıtarbeit eingeladen worden:
Monsignore Karl-Heınz ucke, der oben als Gesprächsleiter des ntralen Runden
Tisches erwa ist; vgl Anm 11 ONnrat FeiereI1s, Professor d der Katholisch-Theo-
logıschen Hochschule Erfurt, Leıiter des Runden Tisches Erfurt; vgl DDR, M{ftfB
(Staatssekretär Dieter Reiher) Professor ONraı Feiereis In Erfurt, (Berlın) 1990, Julı
231 (Ms, otsdam, Bundesarchiv: 4! 721)
1/ Gruppe Berger, Katholisches Rüro agdeburg; tholisches
Schulamt Magdeburg insgesamt Mitglıeder). Gruppe Mondscheıin, Re{iferentin
für Schulfragen im Bıischöflichen Amt Erfurt-Meiningen (4 Mitglieder). ruppe
Bareın, ıterın des Berliner Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung; Hermanskı,
Beauftragter eologe des Bischöflichen Ordinarıats Berlin (10 Mitglıeder).
18 SO jedenfalls 1994:; vgl elga Mondschein: in den eCeuecnNn Bundesländern, In chs



142 Jeteral

Unterrichtsfach Lebensgestaltung/Ethık. In dieser ruppe wurde besonders
Bildungsreformideen der Wendezeıt angeknü {t. die insbesondere Von der

Volksinitiative Bildung worden Strittig 1e in der Tuppe
3, ob das Fach L/E sozlalısatıonsbegleıtend oder ethısch-philosophisch Be-
richtet sein sollte Jedenfalls sollte 6S Gedankengut verschiedener Relıgionen
erschiieben Es wurde auch verfassungsrechtlich In dıie Nähe des RUSs gerüc
So sollte das Fach ın der Grundschule eingeführt werden, TE iın
den Bundesländern wıirksam werde. Vor em mıt wurde dann
Kooperation gewünscht. Gerade dıe katholische Vertreter In der Tuppe
befaßten sıch mıiıt der schulorganısatorischen Seıte des Faches, in der verfas-
sungsrelevante Standpunkte besonders ZU Ausdruck kommen. Das Fach
Ethik/Lebensgestaltung, auch lediglich nterricht genannt, sollte gemäß
deren Vorstellungen Ersatzfach ZU nach J3 se1In. Dıie Orientie-
TUuNg westdeutschen Verhältnissen wurde besonders hervorgehoben.20 Hıer
1eg eın TuNes eispie VOT, WIEeE ostdeutsche Bıldungsreformbestrebungen der
Wendezeıt mıthıiılfe der westdeutschen Verfassungskultur domestizlert werden
ollten Insgesamt esehen g1ing die Kommıissıon teıls VOoNn einem integrativen
(Gruppe 2), teıls Von einem dıfferenzierenden (Gruppen und Umgang mıiıt
rel1ıg10nsbezogener Schulbildung AUus Der integrative Ansatz wurde recht
pauscha bearbeitet. Vorherrschen: dıe Arbeıtsergebnisse davon be-
stimmt, be1 relız1ıonsbezogenen ufgaben 1mM allgemeinbıldenden Bereich mıiıt
einem nach Art J6 kooperleren können. An eıner Stelle, der
Standpunkte Von Vertretern der katholischen Kırche für sıch und niıcht
ljediglich als Teıl eines Gruppenergebnisses erfaß werden können, ist die
Orientierung westdeutschen Verfassungsverhältnissen in Reinform erkenn-
bar
Zur Orlentierung der relıg1onsbezogenen Bıldung In den ünftigen
Ländern Art J3 1im Spitzengespräch VOIl Ende August 1990 und der
allerdings zurückhaltenderen CaC  ng dieses Verfassungskontextes in der
ischen Kommission traten entsprechend ausgerichtete Voten der Arbeits-
geme1ıinschaft der Deutschen Bıschöfe-Regıion Ost Sıie konstitulerte sıch

November 990 als Folgeeinrichtung der Berliner Bischofskonferenz, die
in die Deutsche Bischofskonferenz eingegangen Wa  Z Dıe Arbeıtsgemeinschaft
wollte darauf drängen, S In den Verfassungen der fünf Länder
festzumachen. Gleichzeitig se]len mehrere Modelle des RUSs denkbar och
sollte die 1mM festgeschriebene tellung des RUSs als ordentlıchem Lehrfach
unabhängıg Von den Umsetzungsmöglıichkeıiten 1m FEinzelfall auch in den
Länderverfassungen grundsätzlich gewahrt bleiben Gleichzeitig wurden TEe1-

(1994) 267-372
Vgl Lebensgestaltung als Bildungsaufgabe und Unterrichtsfach, Berlın umboldt-Uni-

versıitätsdruck 1993
Barein/Hermanskı Verankerung des Faches ık/Lebensgestaltung in der Schulorga-

nisatiıon der nder, (Berlin) 1990, September (Ms, Ofisdam, Bundesarchiv: 4’
/721)
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denkerverbänden entsprechende Bıldungsrechte chulen abgesprochen
{[Dieses Votum wurde März 1991 ekräftigt 141 treffe für dıe

1änder nıcht DIe Ausgestaltung VOoNn Z1Ng Stelle
insofern ber den raditionell-kırchlichen Rahmen hiınaus als aus dem Ver-
fassungsartıkel C111C aktıve Teilnahme des Relıgionslehrers kiırchlichen
en ausdrücklıch abgeleıtet worden Wal

Zur Landesverfassung Brandenburg
Bereıts Nl Anfang 1990 gab Regierungsgremien dıe och VOI Bıldung

Landes Brandenburg Maı und September 1990 JE Verfassungs-
entwurf für e1inNn üniftiges Land Brandenburg vorgelegt hatten Vertreter der
katholischen Kırche nıcht 1ıre. Al den Gremienarbeiten beteiligt, dıe
insgesamt VON WENISCH Experten erbracht worden Es korrespondiert
allerdings dem Gesinnungswandel der maßgeblichen katholischen Kırchenle1i-
(ungen, daß Entwurtf VO] Maı 1990 VOIll der öffentliıchen Schule

B und das Bıldungswesen auf 61116 humanıstische rundlage gestellt
1m September 1990 dagegen C11106 Wahlpflichtfachlösung mıiıt Ethik und

RU ı Verantwortung der Kırchen verfassungsrechtliıch vorgesehen wurde .“
ach Gründung des Landes Brandenburg nahmen Vertreter und Mitgliıeder
der katholischen Kırche gegenüber dem 1915101 gegründeten Verfassungsaus-
SC verschiedene Möglıchkeıiten wahr aufdie egelung relıg1ionsbezogener
Bildungsbelange der Landesverfassung Einfluß nehmen Diıe rchen-
leıtungen versuchten dies Urc entsprechende Schreiben den Verfassungs-
ausschuß uch legten SIC dem USSCHU| in Auftrag gegebene Juristische
Gutachten einschlägıgen Verfassungsfragen VOI Im Ausschuß selbst saßen
außer Landtagsabgeordneten ZUuT Menschen des öffentliıchen Lebens
uch die katholische Kırche tellte Vertreter Schließlic| beteiligten sich
verschiedene Miıtgliıeder der katholischen Kırche Urc Zuschriften den

Arbeitsgemeinschaft der 1SCHOIe der eutschen Bıschofskonferenz Regıon Ost
(Leıiter Bischof eorg Cardınal Sterzinsky Pressemitteijlung Nr 1/1990

Berlın 1990 Dezember (Ms, )5 vgl Frankfurter Allgemeıne Jg 1990 Nr 284 VON
Dezember 6
D BDB Zur relıg1ıösen und ethischen Erziıehung der Schule Berlın 1991 März
5 (Ms 27 D)
23 Vgl Entstehungsgeschichte der Verfassungsentwürfe die Arbeıtsgruppe des KOoor-
dinıerungsausschusses ZUT Bıldung des Nndes Brandenburg (1 Lutz Nıebel) Vorschläge
und een er sınd gefragt Märkische Volksstimme Jg 1990 VON Maı das
OTWO ZUM zweıten Entwurf Märkische OÖOderzeıtung, Jg 19'  S VoNn September 13

DDR Koordinierungsausschuß der Regierung Biıldung des nNdes Brandenburg
Entwurf Verfassung für das künftige Land Brandenburg, (Potsdam 1990 Maı VOI

16) Märkische Volksstimme Jg 19  s VOoN Maı (7) 10)
25 DDR DIie Regierungsbevollmächtigten der Bezirke Cottbus Kretschmer Frank-
furt/Oder Schelling, Potsdam Wolf Zweıiter NtWU Verfassung für das ige
and Brandenburg otsdam 1990 eptember VOT 13); 1  Z  - ebd VON eptember
11 13
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USSCHU. Geschehen Im folgenden werden die Quellen ıIn der
Reihenfolge Verfassungsperspektiven reflektiert.
Inzwıschen lag eın Verfassungsentwurf VO 31 Maı 1991 VOIL, der ın
Übereinstimmung mıt den Grundsätzen der Kırchen und Religionsgeme1n-
chaften vorsah .“ In ıhrer Stellungnahme ZUuU Entwurf außerte die
Kirchenleitung vier bildungsrechtliche 27  Fordefungen. Als Grundsatz der
Erziıehung und Biıldung So auch die Örderung einer relig1ösen Grundbil-
dung In der Verfassung (Art 30) nıedergelegt werden, da dıe relıg1öse Identität
ZUr Ganzheıt des Menschen gehöre. Der SO im Sınn Von F3
als ordentliches enriac bezeichnet werden. Andernfalls se1l eiıne Auslegung
möglıch, die hınter dem Grundgesetz ZUrücC  eıbe Weiterhin genuge es nıcht,
We Lehrstühle staatlıchen theologıischenen1im Benehmen anstatt
1im FEinvernehmen mit den Kırchen besetzt würden, da künftige kiırchliche
Amtsträger lediglich VonNn Hochschullehrern auszubılden seıen, die über das
‚„nıhıl obstat‘“® der Kırche verfügen. Schließlic SO auch die Gültigkeıt der
onkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.  28 Die Kirchenleitung folg-

mıt ihren Forderungen dem nha nach den Beschlüssen der Arbeits-
gemeinschaft der 1SCNHNOTIe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost
Auf die rage der Gültigkeıt Von 141 wurde mıt der Stellungnahme
besonders eingegangen. In apper Form wurde wiederholt, Was sıch ın
beigelegten Kurzgutachten VoNn olfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-
erbach (Freiburg) fand, dıe 1mM Auftrag der katholischen Kırche erstellt und
dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren. e1ıde (utachter AI SU-
mentierten nnähernd gleich eıne Anwendung Von 141 auf
Brandenburg. Rüfner meınte, die Regelungen während der sowjetischen
Besatzungszeit3 . selen undemokratisch und nıcht 1ın freier Selbstbestimmung
zustandegekommen. Es seien nıcht nach eigener Tradıtion ewählte Regelun-
gCH uch hätte 65 keinen ununterbrochenen Bestand VON (zudem freien, ach
eigener ITradıtion gewählten) Regelungen egeben. Damıit selen re1l Umstän-

26 esetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg GVBl.BB) (1991)
96-1 1 9
77 KEK, Kirchenleitung des Bistums Berlın (= KBB) (Leıter des Katholischen Büros Prälat
Tohannes Tobei) Stellungnahme Entwurf einer Verfassung des ndes Brandenburg

Berlın 1991, September (Ms 5.) (Potsdam, Registratur des Landtags RdL)
26-3, I11/3283).

28 E
29 Universıität Köln, nstitut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor
olfgang Rüfner): Kurzgutachten ZUr Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des
Preußenkonkordats SOWIEe der Vorschriften des Ges über den ın der ehemalıgen DDR,
öln 1991, Julı (Ms, 15 (Potsdam, Registratur des Landtags 25) — Universıtät
Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-
aC Kurzgutachten144  Dieter Fauth  Ausschuß am Geschehen. Im folgenden werden die Quellen in der genannten  Reihenfolge unter Verfassungsperspektiven reflektiert.  Inzwischen lag ein Verfassungsentwurf vom 31. Mai 1991 vor, der RU in  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen und Religionsgemein-  schaften vorsah.“° In ihrer Stellungnahme zum gesamten Entwurf äußerte die  Kirchenleitung vier bildungsrechtliche Forderungen.27 Als Grundsatz der  Erziehung und Bildung solle auch die Förderung einer religiösen Grundbil-  dung in der Verfassung (Art 30) niedergelegt werden, da die religiöse Identität  zur Ganzheit des Menschen gehöre. Der RU solle im Sinn von Art 7,3 GG  als ordentliches Lehrfach bezeichnet werden. Andernfalls sei eine Auslegung  möglich, die hinter dem Grundgesetz zurückbleibe. Weiterhin genüge es nicht,  wenn Lehrstühle an staatlichen theologischen Fakultäten im Benehmen anstatt  im Einvernehmen mit den Kirchen besetzt würden, da künftige kirchliche  Amtsträger lediglich von Hochschullehrern auszubilden seien, die über das  „nihil obstat‘‘ der Kirche verfügen. Schließlich solle auch die Gültigkeit der  Konkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.”® Die Kirchenleitung folg-  te mit ihren Forderungen dem Inhalt nach den o. g. Beschlüssen der Arbeits-  gemeinschaft der Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost.  Auf die Frage der Gültigkeit von Art 141 GG wurde mit der Stellungnahme  besonders eingegangen. In knapper Form wurde wiederholt, was sich in  beigelegten Kurzgutachten von Wolfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-  lerbach (Freiburg) fand, die im Auftrag der katholischen Kirche erstellt und  dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren.“” Beide Gutachter argu-  mentierten annähernd gleich gegen eine Anwendung von Art. 141 GG auf  Brandenburg. Rüfner meinte, die Regelungen während der sowjetischen  Besatzungszeit”” seien undemokratisch und nicht in freier Selbstbestimmung  zustandegekommen. Es seien nicht nach eigener Tradition gewählte Regelun-  gen. Auch hätte es keinen ununterbrochenen Bestand von (zudem freien, nach  eigener Tradition gewählten) Regelungen gegeben. Damit seien drei Umstän-  26 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (= GVBl.BB) 2 (1991),  96-114; Art. 32.  27 KK, Kirchenleitung des Bistums Berlin (= KBB) (Leiter des Katholischen Büros Prälat  Johannes Tobei): Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassung des Landes Brandenburg  ..., Berlin 1991, September 12 (Ms, 9 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags (= RdL):  VA 26-3, 111/328a).  28 Ebd, S. 8.  29 Universität Köln, Institut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor  Wolfgang Rüfner): Kurzgutachten zur Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des  Preußenkonkordats sowie der Vorschriften des GGes über den RU in der ehemaligen DDR,  Köln 1991, Juli 22 (Ms, 15 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA A 25). — Universität  Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-  bach): Kurzgutachten ... zu der Frage, ob das Land Brandenburg Art. 141 GG für sich in  Anspruch nehmen kann ..., Freiburg 1991, September 9 (Ms, 4 S.) (Potsdam, RdL: VA  26-3, 11/328b).  30 Die Verfassung der Mark Brandenburg 1947 sieht in Art 44 das Recht der Kirchen vor,  in den Räumen der Schulen RU halten zu können.der rage, ob das and Brandenburg 141 für sıch In
Anspruch nehmen kann144  Dieter Fauth  Ausschuß am Geschehen. Im folgenden werden die Quellen in der genannten  Reihenfolge unter Verfassungsperspektiven reflektiert.  Inzwischen lag ein Verfassungsentwurf vom 31. Mai 1991 vor, der RU in  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen und Religionsgemein-  schaften vorsah.“° In ihrer Stellungnahme zum gesamten Entwurf äußerte die  Kirchenleitung vier bildungsrechtliche Forderungen.27 Als Grundsatz der  Erziehung und Bildung solle auch die Förderung einer religiösen Grundbil-  dung in der Verfassung (Art 30) niedergelegt werden, da die religiöse Identität  zur Ganzheit des Menschen gehöre. Der RU solle im Sinn von Art 7,3 GG  als ordentliches Lehrfach bezeichnet werden. Andernfalls sei eine Auslegung  möglich, die hinter dem Grundgesetz zurückbleibe. Weiterhin genüge es nicht,  wenn Lehrstühle an staatlichen theologischen Fakultäten im Benehmen anstatt  im Einvernehmen mit den Kirchen besetzt würden, da künftige kirchliche  Amtsträger lediglich von Hochschullehrern auszubilden seien, die über das  „nihil obstat‘‘ der Kirche verfügen. Schließlich solle auch die Gültigkeit der  Konkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.”® Die Kirchenleitung folg-  te mit ihren Forderungen dem Inhalt nach den o. g. Beschlüssen der Arbeits-  gemeinschaft der Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost.  Auf die Frage der Gültigkeit von Art 141 GG wurde mit der Stellungnahme  besonders eingegangen. In knapper Form wurde wiederholt, was sich in  beigelegten Kurzgutachten von Wolfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-  lerbach (Freiburg) fand, die im Auftrag der katholischen Kirche erstellt und  dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren.“” Beide Gutachter argu-  mentierten annähernd gleich gegen eine Anwendung von Art. 141 GG auf  Brandenburg. Rüfner meinte, die Regelungen während der sowjetischen  Besatzungszeit”” seien undemokratisch und nicht in freier Selbstbestimmung  zustandegekommen. Es seien nicht nach eigener Tradition gewählte Regelun-  gen. Auch hätte es keinen ununterbrochenen Bestand von (zudem freien, nach  eigener Tradition gewählten) Regelungen gegeben. Damit seien drei Umstän-  26 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (= GVBl.BB) 2 (1991),  96-114; Art. 32.  27 KK, Kirchenleitung des Bistums Berlin (= KBB) (Leiter des Katholischen Büros Prälat  Johannes Tobei): Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassung des Landes Brandenburg  ..., Berlin 1991, September 12 (Ms, 9 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags (= RdL):  VA 26-3, 111/328a).  28 Ebd, S. 8.  29 Universität Köln, Institut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor  Wolfgang Rüfner): Kurzgutachten zur Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des  Preußenkonkordats sowie der Vorschriften des GGes über den RU in der ehemaligen DDR,  Köln 1991, Juli 22 (Ms, 15 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA A 25). — Universität  Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-  bach): Kurzgutachten ... zu der Frage, ob das Land Brandenburg Art. 141 GG für sich in  Anspruch nehmen kann ..., Freiburg 1991, September 9 (Ms, 4 S.) (Potsdam, RdL: VA  26-3, 11/328b).  30 Die Verfassung der Mark Brandenburg 1947 sieht in Art 44 das Recht der Kirchen vor,  in den Räumen der Schulen RU halten zu können.Freiburg 1991, September (Ms, 5:} (Potsdam, RdL
26-3, 11/328b).

Die Verfassung der Mark Brandenburg 194 7 S16e. in das(der Kırchen VOIL,
in den Räumen der Schulen halten können.
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de, dıe 141 schützen wollte, nıcht erfüllt Hollerbach meınte ähnliches,
WE E vertritt, Brandenburg hätte für einen Rückgriff auf 141
ununterbrochen als Rechtssubjekt (und nıcht lediglich als Terrıtoriıum) exıstiert
en MUSsSeNnN €e1| (sutachter folgten hiıer dem Kkommentator des Grundge-

und Rechtsberater der EKD xel Von Campenhausen SOWIeEe Holler-
bach dem Repräsentanten der BRD be1 den Verhandlungen 1inıgungs-
vertrag Innenminiıster olfgang Schäuble.*“ Weıterhin el Giut-
achter, Art 141 müßte als Ausnahmevorschrift CHNE ausgelegt werden.
Hätte INan derart grundlegende Anderungen ewollt, WI1Ie S1e 141
ermöglıche, hätte INan S1e 1m Einıgungsvertrag verhandelt el Verhand-
lungsparteien hätten dies 990 nıcht gewünscht. Nachdem die beiden Kurz-
gutachten SOWIeEe eın 1mM rgebnıs gegenteılig urteılendes Gutachten ZUT aC
1mM Auftrag der Landesregierung3 1Im Verfassungsausschuf ZAMT: Kenntnis
SCHOMIMECN worden wurde das ema aD 19.September 1991 im
Gesamtausschuß und nıcht mehr 1ImM Unterausschuß behandelt * DDas WarTr

allerdings weıtgehend die einzige Wiırkung des skizzierten Vorgangs er
1m darauf folgenden Verfassungsentwurf VO Dezember 1991 noch in der

srechtlichenEndfassung VO' August 1997 War eine der vier bıldun
Beanstandungen berücksıichtigt worden. Im Dezemberentwurf dıe
Grundsätze der Bıldung und Erziehung nıcht auf relıg1öse Grundeıinstellungen
bezogen Das eCcC auf wurde nıcht auf eın ordentliches enriaCc
ausgeweltet, sondern das V otum der Kırche das eCc Konfessions-
freier auf Weltanschauungsunterricht erganzt. Lehrstühle staatlıchen theo-
logischen Fakultäten ollten weıter lediglich 1mM Benehmen und nıcht 1im
Einvernehmen mıt der Kirche besetzt werden. Schließlic WAar auch die
Berechtigung der Konkordate nicht erwähnt. aher kam es 1mM Februar 1997

einem schärferen Protest der katholische Kırche als 1Im September des
Vorjahres,36 der ebentfalls ohne ırkung bleiben sollte In der endgültigen

In Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, 14/ begr Von Hermann angoldt
Friedrich eın, München 1991,
32 Bundesrepublık Deutschland, Ministerium des Innern (Minister olfgang Schäuble)
den Erzbischof VOoNn Paderborn Johannes oachım egenhardt, Bonn 1990, August, nde
(Ms, 5.), 6.11.1990 VOIIN Innenministerium dem atholischen Büro Bonn
übermiuittelt.
33 Universıiıität Bonn (Professor für Öffentliches eC| Bernhard Schlink): utachten
rage, ob das Land Brandenburg unter 141 Bonn 1991, September, in
Dokumentatıion Verfassung des Ndes Brandenburg VO' 20.8.1992 DV), 5/ hg

der erwaltung des ndtages, Potsdam (1995), otsdam, RdL 1994-1360);
vgl ers In den CUuUCMN ndern, In Neue Juristische Wochenzeıtschrift, Jg 1992,
34 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der Sitzung VOIN 8.9.1991,
In (wıe Anm 33), 29 Potsdam 1993, 331 3373
35 SPD-, PDS/LL-, FDP- und Bü -Fraktionen Landtag Brandenburg: VerfassungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  145  de, die Art 141 GG schützen wollte, nicht erfüllt. Hollerbach meinte ähnliches,  wenn er vertritt, Brandenburg hätte für einen Rückgriff auf Art 141 GG  ununterbrochen als Rechtssubjekt (und nicht lediglich als Territorium) existiert  haben müssen. Beide Gutachter folgten hier dem Kommentator des Grundge-  setzes und Rechtsberater der EKD Axel von Campenhausen3 sowie Holler-  bach dem Repräsentanten der BRD bei den Verhandlungen zum Einigungs-  vertrag Innenminister Wolfgang Schäuble.”* Weiterhin vertraten beide Gut-  achter, Art 141 GG müßte als Ausnahmevorschrift eng ausgelegt werden.  Hätte man derart grundlegende Änderungen gewollt, wie sie Art 141 GG  ermögliche, hätte man sie im Einigungsvertrag verhandelt. Beide Verhand-  lungsparteien hätten dies 1990 nicht gewünscht. Nachdem die beiden Kurz-  gutachten sowie ein im Ergebnis gegenteilig urteilendes Gutachten zur Sache  im Auftrag der Landesregierung3 im Verfassungsausschuß zur Kenntnis  genommen worden waren, wurde das Thema RU ab 19.September 1991 im  Gesamtausschuß und nicht mehr im Unterausschuß behandelt.”* Das war  allerdings weitgehend die einzige Wirkung des skizzierten Vorgangs. Weder  im darauf folgenden Verfassungsentwurf vom Dezember 1991 noch in der  srechtlichen  Endfassung vom August 1992 war eine der vier genannten bildun:  5  Beanstandungen berücksichtigt worden. Im Dezemberentwurf > waren die  Grundsätze der Bildung und Erziehung nicht auf religiöse Grundeinstellungen  bezogen. Das Recht auf RU wurde nicht auf ein ordentliches Lehrfach  ausgeweitet, sondern gegen das Votum der Kirche um das Recht Konfessions-  freier auf Weltanschauungsunterricht ergänzt. Lehrstühle an staatlichen theo-  logischen Fakultäten sollten weiter lediglich im Benehmen und nicht im  Einvernehmen mit der Kirche besetzt werden. Schließlich war auch die  Berechtigung der Konkordate nicht erwähnt. Daher kam es im Februar 1992  zu einem schärferen Protest der katholischen Kirche als im September des  Vorjahres,36 der ebenfalls ohne Wirkung bleiben sollte. In der endgültigen  31 In: Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, Bd. 14/ begr. von Hermann v. Mangoldt —  Friedrich Klein, München 31991, S. 304 f.  32 Bundesrepublik Deutschland, Ministerium des Innern (Minister Wolfgang Schäuble) an  den Erzbischof von Paderborn Johannes Joachim Degenhardt, Bonn 1990, August, Ende  (Ms, 3 S.), am 6.11.1990 vom Innenministerium u. a. dem Katholischen Büro Bonn  übermittelt.  33 Universität Bonn (Professor für Öffentliches Recht Bernhard Schlink): Gutachten zur  Frage, ob das Land Brandenburg unter Art. 141 GG fällt, Bonn 1991, September, in:  Dokumentation Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.8.1992 (= DV), Bd. 5/ hg.  Vv. der Verwaltung des Landtages, Potsdam (1995), 85-101 (Potsdam, RdL: 1994-1360);  vgl. Ders.: RU in den neuen Ländern, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift, Jg. 1992,  1008-13.  34 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der 8. Sitzung vom 18.9.1991,  in : DV (wie Anm. 33), Bd. 2, Potsdam 1993, 331. 333.  35 SPD-, PDS/LL-, FDP- und Bü 90-Fraktionen im Landtag Brandenburg: Verfassung ...  Entwurf, (Potsdam) 1990, Dezember 10 = Ds. 1/625 (Potsdam, RdL: VA A 11); strittige  Passagen sind gedruckt in: Bürgerinformation. Eine Verfassung für unser Land/ hg. v. der  Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam 1992, 23-30.Entwurf, (Potsdam) 1990, Dezember Ds 'otsdam, RdL. 113 strıttige
Passagen sind gedruckt in Bürgerinformation. Eıine Verfassung für uUuNser anı hg der
Brandenburgischen Landeszentrale für polıtische Bildung, Potsdam 1992, 23-30
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Verfassung37 gab esS keinen Artıkel ZU  3 mehr. Die Grundsätze der Bıldung
In anderer Weise auf elıgıon bezogen als VonNn der Kırche Es

soll der Glaube anderer geachtet werden. ezüglıc der weıteren ZWEe]
Forderungen blieben dıe kritisıerten Verfassungstexte die Absıcht der
IC unverändert.
Die dargelegten Auffassungen der katholischen Kirchenleitung wurden 1m
Verfassungsausschuß VO Stv Leıter des atholische Büros Berlin 1m
er Er arbeıtete außer 1ImM Gesamtausschuß auch 1im Unteraus-
SCHU! 138 Dort wurden die Artikel ZUT GewI1ssens-, auDens- und
Bekenntnisfreıiheit, ZU Staatskirchenverhältnıis und ZUr Bıldung behandelt
Mehrfach votlerte er im USSCHU dafür, 3 in die Landesver-
fassung übernehmen und kündigte als erster Vertreter seiner Kırche
Ööffentlıch d daß dıe katholische Kırche 1im Fall einer abweıichenden egelung
Verfassungsklage erwäge. uch als der USSCHU 1m November 1991 das
eCc auf Schulunterricht auch Weltanschauungsgemeinschaften zusprechen
wollte, wurde Fabers Gegenvotum lgnorlert. Grundsätzlich wollte der Aus-
SCHU: einen Artıkel ZU der Regelungen nach 3 Ooder nach
141 eröffnete. er sprach den Gutachter der Landesregierung
Bernhard Schlınk dem Land das ecCc auf Anwendung Vomn 141

ab Insbesondere stamme eıne VO Gutachter z1ıtierte emer.  ng im
damalıgen Parlamentarischen Rat über dıe edeutung VON 141 für dıe
Ostzone aus der eıt nach der Abstimmung des Gremıiums über 141
uberdem se1 die Auffassung des Gutachters falsch, 141 beziehe sıch
nıcht auf das Land als Rechtskörper, sondern als Gebiet Dagegen preche der
Begrıiff der andesrechtlichen egelung In 141 aDer votlierte über-
einstimmend mıt den oben referjerten (Jutachten 1m Ta seiner Kırche
dafür, das Land 1m Sınn eines Rechtssubjekts begreifen.3 DiIie orgänge
machen eutlic. außer den schriftlichen Stellungnahmen der Kırchenle1i-
t(ung auch die persönlıchen Interventionen Fabers 1mMm Verfassungsausschuß
keine ırkungen erzielen konnten. Möglicherweıise angesichts dieser Erfolg-
losıgkeıt hat die Kırche 1m Gegensatz ZUT Evangelischen Kırche in Berlın-
Brandenburg Il mıt dem Bildungsausschuß des andtags, der die
Entwicklung eiıner Landesverfassung offiziell begleıtete, VOT Verabschiedung
der Landesverfassung erst Sal nıcht das espräc gesucht.
36 KBB (Leiter des Katholischen Büros Generalvıkar ohannes Tobe1) den Landtag
Brandenburg (Präsıdent Herbert Knoblıich) in Potsdam nlage, Berlın 1992, eDruar 21
(Ms S.) (Potsdam, RdL SOWIeE 26-4, ohne Nr.)

G VBI.BB (1992), 298-311 (1992) 22135
38 Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoil 1  ng 8.3.1991,
Potsdam 1991, März 18, in (wıe Anm 35); Z 228

ndtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der Sıtzungen 245 1991
(wıe Anm 30), 2 Ders. Unterausschuß Protokaoall der 1'  ng

40) 801 1991, In ebd, Ders. Verfassungsausschuß: Protokoll der 11 1  ng
VOom 9.12.1991, in ebd, 385
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er den Voten der Kırchenleitung gab CS 476 Zuschriften
den Verfassungsausschuß, denen 183 (38,4 %) die relıg1onsbezogene

Bıldung reflektierten, fünf (2,7 %) Zuschriften dus der katholischen Kiıirche
Diese Beteilıgung entspricht ın etwa den demographischen Verhältnissen mıt
33 % Katholiken 1Im Land Brandenburg. Diese keineswegs irgendwie reprä-
sentatıven Zuschriften werfen eın 1C auf die einschlägıgen bıldungsrechtlı-
chen Meınungen, die unterhalb der obersten Leiıtungsämter ın der Kırche

wurden. Der Berlıner Diıözesanrat außerte mıiıt 1C auf die Artıkel
ZU und ZUr Lehrstuhlbesetzung ZWEe1 der vier Beanstandungen der
Kirchenleitung. ugleıc bestärkte cT den USSCHU! Schulen in freier Trä-
gerschaft verfassungsrechtlich absichern wollen.  41 Der an Von ers-
Wa und Pfarrer VoNn Bernau zielte mıiıt seiner Kritik Artıkel ZU)|
nıcht auf Angleichung e sondern wollte STA} in Überein-
stımmung mıiıt den Kırchen erteilt Vomn den Kirchen.“* Unter ZWel
Kırchengemeinden und einem Pastoralreferenten wollten ZWEe] Voten ber-
nahme Von Art 3 und ein Votum hatte nıchts Artıkel ZU|

kritisieren.  3 Insgesamt War das Meinungsspektrum unterhalb der Kirchenlei-
tungsebene breıter, wobel eın in Übereinstimmung mıt der Kırche
dıe Mınımalerwartung War

Fazıt ZUmM Abschnutt
Bisher wurde 1im Spiegel VON Debatten Verfassungstexte IC WIEe dıe
katholische Kırche VOT dem Hıntergrund eiıner möglıchen Neubildung der
DDR ab knde 989 eın eC auf forderte, das zunächst an der Verfas-
sungsgeschichte der DDR und nıcht der BRD orjentiert Wa Beteiligungsrech-

gemäß T3 nıcht 1im IC Dies anderte siıch spätestens Ende
ugus 1990, als bereıts eiıne Wiedervereinigung beider deutscher Staaten
politisch favorıisiert WaTr Es auf, WIe sehr jedenfalls VOT der ändergrün-
dung 1m Oktober 990) die Bıldungsbemühungen der Kırche Von der katholı-
schen La:enbewegung mıt wurden. Danach nahm die edeutung
dieser rTuppe als rechtspolıtischer Faktor ab und die Angelegenheıt wurde
mehr als ZUrFr a Von leıtenden Vertretern der Amtskırche Bundes-
republıkanısche Verhältnisse boten weıtgehend das Leitmodell für deren
Forderungen. Irotz der überschaubaren verfassungsgebenden Gremien wiırkte
die Überzeugungsarbeit der amtskirchlichen ertreter annähernd nıcht Zu
einer wechselseıtig fruchtbaren Kommunikatıion zwıschen Kırche und Vertre-

Die kten des Ausschusses für Bıldung, Jugend und Sport finden siıch am, RdL
A-308 ff (ab November

Diözesanrat der Katholiken 1Im Bistum erlin, Der Vorstand ern Streich Jürgen
Meyer-Wilmes) den Verfassungsausschuß des Landes Brandenburg In Potsdam, Berlın
1991, September (Ms, otsdam, RdL. 26-2,
42 KK, Dekanat Eberswalde (Dekan und Pfarrer VON Bernau 'eter Beier): tellungnahme

Entwurf der Verfassung des ndes Brandenburg, Bernau VOT ugus! 12) (Ms,
5.) otsdam, RKdL 26-1, 11/61).

43 Potsdam, RdL 26-3, 111/300 309 2972
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tern der polıtıschen und Ööffentlıchen Meınungen ist CS auch nıcht ansatzweise
gekommen, WE 1an Von den hier nıcht thematıisıerten teilweısen Überein-
stiımmungen der katholischen Kırchenvertreter mıt der EKB bsıieht 1e1-
mehr 1e die katholische MC 1mM Gesamtprozeß der biıldungsrechtlichen
Verfassungsgeschichte eın Fremdkörper.

Zu Konkordaten und einem Staatskırchenvertrag
Einleitung
In vorliegendem Abschnitt soll die bıldungsrechtliche edeutung Von Ver-
handlungen der katholischen Kırche die Anerkennung des Reıichs- und des
Preußenkonkordats““ 1Im Land Brandenburg thematısıert werden SOWIE das
Bestreben einen Staatskırchenvertrag zwıschen dem Land Brandenburg
und dem eılıgen Stuhl €el1l Verhandlungsfelder ehören CN
da die Anerkennung der onkordate Gegenstand der erhandlungen ZU

Staatskirchenvertrag ist bzw be1 negatıvem Entscheid IThemen der ogf.
abgewlesenen Konkordate evtl in den Staatskırchenvertrag aufzunehmen
waren
Die onkordate betreffen auch den RU 45 Das Reichskonkordat (1933) nthält
in Art 71 eine Garantıe des katholische RUs, die allerdings gemäß BVerfGE
VO Bund gegenüber den 1 ändern aufgrund deren Bildungshoheıit nıcht
durchgesetzt werden kann  406 Im Preußischen OnkKordal (1929) sınd ChHhulira-
gCH nıcht thematiısıert. Im Briefwechse diesem ONKOTdaAa! hatte der
damalıge Ministerpräsident Preußens katholischen allerdings zugesichert,
zugleic| aber gesagl, diese Zusicherung keine parlamentarısche eNnrner
finde .“ Die Konkordatslage veErmag also den keinesfalls siıchern und
konnte daher Debatten Verfassung Oder Landesschulgesetz nıcht
och konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung In der aC zukom-
LE  S Fragen des RUSs Gegenstand eines Staatskırchenvertrags sein sollten,
WaTr zwıischen dem Land Brandenburg und dem eiligen Stuhl strittig. Im
posıitıven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität
gehabt, daß ohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen
BEWESCNH ware Sovıel ZU bildungsrechtlichen Stellenwert des vorlıegenden
Abschnitts, in dem Jedigliıch auf dıe Bıldung bezogene Konkordats- und
Staatskırchenvertragsfragen erortert werden.

44 Reichskonkordat148  Dieter Fauth  tern der politischen und öffentlichen Meinungen ist es auch nicht ansatzweise  gekommen, wenn man von den hier nicht thematisierten teilweisen Überein-  stimmungen der katholischen Kirchenvertreter mit der EKBB absieht. Viel-  mehr blieb die katholische Kirche im Gesamtprozeß der bildungsrechtlichen  Verfassungsgeschichte ein Fremdkörper.  2. Zu Konkordaten und einem Staatskirchenvertrag  Einleitung  In vorliegendem Abschnitt soll die bildungsrechtliche Bedeutung von Ver-  handlungen der katholischen Kirche um die Anerkennung des Reichs- und des  Preußenkonkordats“** im Land Brandenburg thematisiert werden sowie das  Bestreben um einen Staatskirchenvertrag zwischen dem Land Brandenburg  und dem Heiligen Stuhl. Beide Verhandlungsfelder gehören eng zusammen,  da die Anerkennung der Konkordate Gegenstand der Verhandlungen zum  Staatskirchenvertrag ist bzw. bei negativem Entscheid Themen der ggf.  abgewiesenen Konkordate evtl. in den Staatskirchenvertrag aufzunehmen  wären.  Die Konkordate betreffen auch den RU. ®” Das Reichskonkordat (1933) enthält  in Art. 21 eine Garantie des katholischen RUs, die allerdings gemäß BVerfGE  vom Bund gegenüber den Ländern aufgrund deren Bildungshoheit nicht  durchgesetzt werden kann. *° Im Preußischen Konkordat (1929) sind Schulfra-  gen nicht thematisiert. Im Briefwechsel zu diesem Konkordat hatte der  damalige Ministerpräsident Preußens katholischen RU allerdings zugesichert,  zugleich aber gesagt, daß diese Zusicherung keine parlamentarische Mehrheit  finde.*’ Die Konkordatslage vermag also den RU keinesfalls zu sichern und  konnte daher Debatten um Verfassung oder Landesschulgesetz nicht ersetzen.  Doch konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung in der Sache zukom-  men. Ob Fragen des RUs Gegenstand eines Staatskirchenvertrags sein sollten,  war zwischen dem Land Brandenburg und dem Heiligen Stuhl strittig. Im  positiven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität  gehabt, so daß wohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen  gewesen wäre. Soviel zum bildungsrechtlichen Stellenwert des vorliegenden  Abschnitts, in dem lediglich auf die Bildung bezogene Konkordats- und  Staatskirchenvertragsfragen erörtert werden.  48 Reichsiconkordat ... vom 20.7.1933, in: Die Konkordate und Kirchenverträge in der  BRD. Textausgabe für Wissenschaft und Praxis, Bd. 1/ hg. v. Joseph Listl, Berlin 1987,  34-60; bes. Art. 21-25. — Preußisches Konkordat vom 14.6.1929, in: ebd, Bd. 2, 707-24;  vgl. 724-58 und bes. 735-39.  45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wie Anm. 29), 1 f referiert.  46 BVerfGE 6, 309-367; bes. 309 f. 336 f. 361 f; vgl. Listl, in: Die Konkordate ..., Bd.  1, 1987 (wie Anm. 44), 27-31.  47 Land Preußen, Der Ministerpräsident an den Apostolischen Nuntius Erzbischof von  Sardes Mgr. Pacelli in Berlin, Berlin 1929, August 6, in: Die Konkordate ... (wie Anm.  44), Bd. 2, 738. Rüfner berücksichtigt in seinem Gutachten den genannten Zusatz nicht.VOIN 20.7.1933, iInN: Die Konkordate und Kırchenverträge in der
BR.  D JTextausgabe für Wiıssenschaft und PraxIs, 1/ hg Joseph 15 Berlıin 1987,
34-60; Dbes D — Preußisches ONKOrdal VO! 14.6.1929, ebd, 29.
vgl und bes 35-39
45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wıe Anm 29), referiert
46 BVerfGE 69 bes 309 326 361 f, vgl IN In DIie Konkordate >-

1) 1987 (wıe Anm 44), 27-31
47 Land Preußen, Der Ministerpräsident den Apostolischen Nuntius Erzbischof VON
Sardes Mgr Pacellı in Berlin, Berlın 1929, ugus 6, in Die Konkordate148  Dieter Fauth  tern der politischen und öffentlichen Meinungen ist es auch nicht ansatzweise  gekommen, wenn man von den hier nicht thematisierten teilweisen Überein-  stimmungen der katholischen Kirchenvertreter mit der EKBB absieht. Viel-  mehr blieb die katholische Kirche im Gesamtprozeß der bildungsrechtlichen  Verfassungsgeschichte ein Fremdkörper.  2. Zu Konkordaten und einem Staatskirchenvertrag  Einleitung  In vorliegendem Abschnitt soll die bildungsrechtliche Bedeutung von Ver-  handlungen der katholischen Kirche um die Anerkennung des Reichs- und des  Preußenkonkordats“** im Land Brandenburg thematisiert werden sowie das  Bestreben um einen Staatskirchenvertrag zwischen dem Land Brandenburg  und dem Heiligen Stuhl. Beide Verhandlungsfelder gehören eng zusammen,  da die Anerkennung der Konkordate Gegenstand der Verhandlungen zum  Staatskirchenvertrag ist bzw. bei negativem Entscheid Themen der ggf.  abgewiesenen Konkordate evtl. in den Staatskirchenvertrag aufzunehmen  wären.  Die Konkordate betreffen auch den RU. ®” Das Reichskonkordat (1933) enthält  in Art. 21 eine Garantie des katholischen RUs, die allerdings gemäß BVerfGE  vom Bund gegenüber den Ländern aufgrund deren Bildungshoheit nicht  durchgesetzt werden kann. *° Im Preußischen Konkordat (1929) sind Schulfra-  gen nicht thematisiert. Im Briefwechsel zu diesem Konkordat hatte der  damalige Ministerpräsident Preußens katholischen RU allerdings zugesichert,  zugleich aber gesagt, daß diese Zusicherung keine parlamentarische Mehrheit  finde.*’ Die Konkordatslage vermag also den RU keinesfalls zu sichern und  konnte daher Debatten um Verfassung oder Landesschulgesetz nicht ersetzen.  Doch konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung in der Sache zukom-  men. Ob Fragen des RUs Gegenstand eines Staatskirchenvertrags sein sollten,  war zwischen dem Land Brandenburg und dem Heiligen Stuhl strittig. Im  positiven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität  gehabt, so daß wohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen  gewesen wäre. Soviel zum bildungsrechtlichen Stellenwert des vorliegenden  Abschnitts, in dem lediglich auf die Bildung bezogene Konkordats- und  Staatskirchenvertragsfragen erörtert werden.  48 Reichsiconkordat ... vom 20.7.1933, in: Die Konkordate und Kirchenverträge in der  BRD. Textausgabe für Wissenschaft und Praxis, Bd. 1/ hg. v. Joseph Listl, Berlin 1987,  34-60; bes. Art. 21-25. — Preußisches Konkordat vom 14.6.1929, in: ebd, Bd. 2, 707-24;  vgl. 724-58 und bes. 735-39.  45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wie Anm. 29), 1 f referiert.  46 BVerfGE 6, 309-367; bes. 309 f. 336 f. 361 f; vgl. Listl, in: Die Konkordate ..., Bd.  1, 1987 (wie Anm. 44), 27-31.  47 Land Preußen, Der Ministerpräsident an den Apostolischen Nuntius Erzbischof von  Sardes Mgr. Pacelli in Berlin, Berlin 1929, August 6, in: Die Konkordate ... (wie Anm.  44), Bd. 2, 738. Rüfner berücksichtigt in seinem Gutachten den genannten Zusatz nicht.(wıe Anm

Z 738 Rüfner berücksichtigt seinem Gutachten den genanniten UuSa! NIC.
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Erste Debatten den skizzıerten Komplex ergaben sıch VOT Juni 19972 1im
Z/Zusammenhang VON Entwürfen einer Landesverfassung Brandenburgs. Da-
nach dıe Debatte ab, ohne Sanz ve  en Im Vorfeld der
Errichtungsverträge für die Bıstümer Magdeburg und Görlıitz VOT Aprıl/Maı
1994 kam dıe Konkordatslage erneut ZUT Sprache DıIie eigentliche Verhand-
lung des Komplexes egann Jedoch abh August 1994 mıt dem Ziel eInes
Staatskırchenvertrags zwıschen dem Land Brandenburg und dem eılıgen
u. als die Debatten Vereinbarungserklärungen LER und ZU  3
zwıischen Regilerungsstellen und Kırche festgefahren
28 Die Konkordatsfragen In Verfassungsdebatten
Das Interesse der katholische Kırchenvertreter War dıe Geltung der
Konkordate für Brandenburg in der Landesverfassung festzuschreiben. Miıt
ZWel Kurzgutachten VON Rüfner und Hollerbach wollte die Kırche dies
befördern egen das Votum Fabers wurde das Anlıegen 1m Verfassungsaus-
SC 1mM prı 991 abgelehnt. Meınungsbildend Wrlr der Berater des Aus-
schusses Bundesverfassungsrichter Helmut Simon mıt dem Argument,
Staats- und Vertragsrechtsebene nıcht vermischen, WIEe die egelung Von
Konkordatsrechten in Verfassungstexten erfordert hätte er rte die
befürwortende ruppe mıt von 15 Ausschußmitgliedern mıt den Argumenten
d 6S diene der Klarstellung, WC dıe Verträge PDCI Verfassung anerkannt
und unanfechtbar selen. Andernfalls sSe1 nıcht mehr gewährt, kırchliche
Funktionsstellen Von Vertretern der Kırche besetzt würden, Was nıcht 1im
Interesse des Staates sein könne  48 Dies ist auch für dıe Lehrstuhlbesetzung in
eventuellen Ausbildungsgängen für Religionspädagogen evıdent. er konn-

sıch allerdings mıt einem lternatıvvorschlag behaupten. Danach ist 6S In
Brandenburg Verfassungsrecht, daß den Kırchen DCI Gesetz, eic zustehende
Leistungen des Staates 1IUT Hrc Landesgesetz abgelöst werden können.  49 Die
Staatskanzle1 hat späater dıe präjudızlıerende edeutung dieses S22 LV
für künftige Verhandlungen über einen Staatskırchenvertrag betont .
DIie katholische Kırche wollte sıch mıt dem 1m Verfassungsentwurf VO Maı
091 erreichten, referierten Verhandlungsstand nicht zuirieden geben In der
oben bereıts zıtierten Stellungnahme VO September 1991 betonte s1e, daß die
Gültigkeit der Konkordate auch mıt 11, Einigungsvertrag festgeschrieben
sel, wonach alle Verträge der bisherigen BRD für Gesamtdeutschland gelten. 1

48 Brandenburg, Verfassungsausschuß, Unterausschuß Protokoll der Sıtzung
VOom 19.4.1992, 1n (wıe Anm 33), Z 872
49 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß, Unterausschuß Protokall Sıtzung

19.4.1991, Potsdam 1991, prı 19, In (wie Anm 338); Z S f$ vgl Art
40,2 des Entwurfs VOM 31.5.1991, in GVBLBB (1991), 102 DZW ST LV  9 1n
GVBLBB (1992)

LB, Staatskanzlei Jürgen iınde (Resp  ‚anı Brandenburg, Presseamt Orowskı
Wenig Rechtskenntnisse den Staatsleistungen die Kirchen, Potsdam 1994,

Januar 25 (Ms, S}
Der Vertrag ZUT deutschen FEinheit erläutert Günther Bannas i Frankfurt
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Damıt sel1 das Reichskonkordat, das seinerseıts die keıt des reußenkon-
kordats einschließe, für das Land Brandenburg gültig Der oben skizzierte
Kompromiß konnte auch mıt dieser Intervention nıcht mehr bewegt werden.

Die Konkordatsfrage In Errichtungsverträgen der Bıstümer
Im prı DZW Maı 994 wurden dıe Bıstümer Magdeburg und Görlıitz
errichtet, die das Gebiet des Landes Brandenburg betreffen.”® Die katholische
Kırche wollte auch In den Errichtungsvertragen die Konkordatslage in ihrem
Interesse geklärt wIissen. Auf Betreiben des Landes Brandenburg wurde in den
Verträgen auf die onkordate mıiıt der Formulijerung in den Präambeln „1N
Würdigung des Vertrages . lediglich äaußerst vorsichtig ezug I1-
InenN, wIıe in keinem Bıstumsvertrag, dem Brandenburg nıcht beteiligt Wa  Z

uch andere Vertragsstellen zeigen, Brandenburg mehr als anderen
beteiligten Ländern daran elegen Wäl, eıne Verbindung VoNn Staat und Kırche
möglıchst gering halten eispiel dafür ist die Ablehnung Von 16,
Reichskonkordat, aufgrund dessen der Ministerpräsident eines Landes einem
NeUu Bischof den Treuee1d abnehmen soll.”
Dıe bildungsrechtlich entscheidende, in el| Verträge schlieHlic ingegan-
gCNC, gleichlautende Formuliıerung 1n den aambelin ‚„unter Berücksichtigung
des In Geltung stehenden onkordats soweıt 6S die Länder bındet‘“ biıetet
ebenfalls Vorbehalte des Landes gegenüber eltend gemachten Kirchenrech-
ten. Gerade be1 der Gestaltung des RUs ist den Ländern eın Hoheitsrecht
garantıiert, auf das mıt dieser Formulierung ezug SENOMUNCH werden soll Es
handelt sıch eiıne Kompromißformulierung, denn ursprünglıch wollte die
Kırche festhalten, das OnKorTda!l se1l ‚„‚geltendes Recht‘‘, während der Justiz-
miınıster Brandenburgs In ehnung einen BVerfGE VO Maı 1957
lediglich dıe Formulierung zugestehen wollte, das ONKOTda|! se1 ‚„weitergel-
tendes Völkerrecht  . Im übrıgen würden die Regelungen ın B
IV 6  genügen. Insgesamt hatten dıe einschlägiıgen endgültigen VertragsteX-

keine präjudiızıerende Wirkung auf den relig1ionsbezogenen Bildungsbe-
reich des Landes, womıiıt das Land eines seiner erhandlungsziele erreicht
atte Andererseıts hatte sıch auch die Kırche nıchts vergeben. Immerhin

1990, 55
X KK 1991, September (wie 27), Die Stellungnahme referiert die
gemeinsamen Argumente der Anm 33 genann!ı Kurzgutachten.
53 GVBI.BB (1994) 201-214 (Vertrag betr Magdeburg VOIIN ebd, TD
ag betr Görlitz VOII

'orbert Lonker. Ergebnıis langer erhandlungen. Die uen Bıstümer Ostdeutschland
sınd errichtet, in Herder-Korrespondenz (1994), 415-418
55 Schlußprotokolle der beıden, in Anm 53 genannten Verträge; vgl Lonker 1994 (wıe

54), 417, weitere orgänge na sınd, die dıe besondere Kirchenskepsis
Brandenburgs belegen können.
56 L 9 Ministerium der USIZ (Abteilungsleiter Brouer) — das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und ultur In Potsdam, Potsdam 1995, Februar
(Ms, 5.)
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außerte der oben als Vorsıtzender des Aktionsausschusses der Katholi:ken in
der DDR und Bıldungsminister der DDR bereıts eingeführte Vızepräsident
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken eyer, der 1910881 als Wiıssen-
schaftsmiınıster Sachsens den Görlhitzer Vertrag mıiıt unterzeichnete, be1 der
Ratıfızıerung ‚„gewI1sse Unbehagen“ 1Im 1C auf dıe Anknüpfung an die
onkordate Die sıch hıer manıfestierende ‚„ Tradıtion des deutschen Staats-
kırchenrechts®‘ sah in Spannung mıiıt dem unsch ach Regelungen, ‚„‚die
sowohl den veränderten gesellschaftliıchen Verhältnissen als auch der pezif1-
schen Situation In den Ländern echnung tragen‘‘

Zur bildungsrechtlichen Bedeutung der Ver)  ungen über einen
Staatskirchenvertrag

Dıe eigentlichen Verhandlungen zwıschen Land und Kırche begannen ab
August 1994, als Gespräche über eiıne Vereinbarungserklärung LER und

festgefahren och gab regierungsinterne orgespräche über
einen Staatsvertrag mıt der katholischen Kırche, die in Ausschnitten
beleuchtet werden.
Bereits Mıtte Julı 19972 wurde 1im Ministerium für Bıldung, Jugend und Sport
Il CrWORCH, nach dem Vorbild amburgs weder einen Staatsvertrag
mıt der katholischen Kırche abzuschließen noch katholischen der
Ööffentliıchen Schule einzurichten.  8 Im Gegensatz dazu betonte die Staatskanz-
le1 1Im ahmen eines Ressortgesprächs VO Oktober 1992 das eCcC der
Kırchen auf Staatskırchenverträge und die Geltung des Reichs- SOWIeEe ohl
auch des Preußenkonkordats uch sah INan in der Staatskanzleı das ema

als Gegenstand eines Staatsvertrages an  59 In rwiderung darauf betonte
das MBJS, 65 gebe keine entsprechenden Rechtsverpflichtungen für das Land
Gemeılnsame Protokolle zwıschen Land und rchen genugten. Damıt wandte
siıch das MBIJS vermeintliche Versuche der Staatskanzle1, andere
Festlegungen reffen wollen als für das mıt Kabinettsbeschluß VO Juniı
1997 gewollte LER förderlıch selen. ehr als Regelungen, WwIıe dıe Kırchen

LER beteiligt werden könnten, waren Zt für Staatsverträge nıcht
möglich.60
Die  ıtzlıchtartigen Darstellungen egen 6S nahe, daß spätestens auf der jetzt

reflektierenden Verhandlungsebene die Haltung der egilerung ZUT aC
dıfferenziert nach Regierungsstellen betrachten ist el erscheint das
BIJIS kırchenskeptischer als dıe taatskanzleı Bereıts die oben erwähnte

57 Zitiert ach Zonker 1994 wıe Anm 54), 418
58 L Minıisterium für Bıldung, Jugend und Sport eieren! Karl Fisher):
Vermerk betr TIEe des katholischen 1SCNOTIS VOoON Berlın Ministerpräsident. VotumKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  151  äußerte der oben als Vorsitzender des Aktionsausschusses der Katholiken in  der DDR und Bildungsminister der DDR bereits eingeführte Vizepräsident  des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Meyer, der nun als Wissen-  schaftsminister Sachsens den Görlitzer Vertrag mit unterzeichnete, bei der  Ratifizierung „gewisse Unbehagen‘‘ im Blick auf die Anknüpfung an die  Konkordate. Die sich hier manifestierende ‚,Tradition des deutschen Staats-  kirchenrechts“* sah er in Spannung mit dem Wunsch nach Regelungen, „,die  sowohl den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen als auch der spezifi-  schen Situation in den neuen Ländern Rechnung tragen‘‘ .  2.3 Zur bildungsrechtlichen Bedeutung der Verhandlungen über einen  Staatskirchenvertrag  Die eigentlichen Verhandlungen zwischen Land und Kirche begannen ab  August 1994, als Gespräche über eine Vereinbarungserklärung zu LER und  RU festgefahren waren. Doch gab es regierungsinterne Vorgespräche über  einen Staatsvertrag mit der katholischen Kirche, die zuerst in Ausschnitten  beleuchtet werden.  Bereits Mitte Juli 1992 wurde im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  (= MBIJS) erwogen, nach dem Vorbild Hamburgs weder einen Staatsvertrag  mit der katholischen Kirche abzuschließen noch katholischen RU an der  öffentlichen Schule einzurichten.”® Im Gegensatz dazu betonte die Staatskanz-  lei im Rahmen eines Ressortgesprächs vom Oktober 1992 das Recht der  Kirchen auf Staatskirchenverträge und die Geltung des Reichs- sowie wohl  auch des Preußenkonkordats. Auch sah man in der Staatskanzlei das Thema  RU als Gegenstand eines Staatsvertrages an.” In Erwiderung darauf betonte  das MBJS, es gebe keine entsprechenden Rechtsverpflichtungen für das Land.  Gemeinsame Protokolle zwischen Land und Kirchen genügten. Damit wandte  sich das MBJS gegen vermeintliche Versuche der Staatskanzlei, andere  Festlegungen treffen zu wollen als für das mit Kabinettsbeschluß vom Juni  1992 gewollte LER förderlich seien. Mehr als Regelungen, wie die Kirchen  an LER beteiligt werden könnten, wären z. Zt. für Staatsverträge nicht  möglich.60  '  Die blitzlichtartigen Darstellungen legen es nahe, daß spätestens auf der jetzt  zu reflektierenden Verhandlungsebene die Haltung der Regierung zur Sache  differenziert nach Regierungsstellen zu betrachten ist. Dabei erscheint das  MBIJS kirchenskeptischer als die Staatskanzlei. Bereits die oben erwähnte  57 Zitiert nach Zonker 1994 (wie Anm. 54), 418.  58 LB, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (= MBJS) (Referent Karl Fisher):  Vermerk betr. Brief des katholischen Bischofs von Berlin an Ministerpräsident. Votum ...,  (Potsdam 1992, Juli 15) (Ms, 3 S.).  59 LB, Staatskanzlei (Referatsleiter Kier): Vermerk über Regelung des Verhältnisses Staat  — Kirche, (Potsdam) 1992, November 26 (Ms, 3 S.).  60 LB, MBIJS ([Staatssekretär Reiner-Maria] Fahlbusch) an die Staatskanzlei (Abteilungs-  leiterin Thunig-Nittner), (Potsdam 1992, nach November 27), mit Bildungsministerin  Birthler am 9.12.1992 abgestimmt.Ootsdam 1992, Julı 15) (Ms, 5}
59 Staatskanzle1ı (Referatsleiter 1er Vermerk über egelung des Verhä)  SsSses Staat

Kırche, (Potsdam) 1992, November (Ms, 5.)
LB, MBIJS ([Staatssekretär Reiner-Marıa] Fahlbusch) dıe Staatskanzle1ı (Abteijlungs-

leiıterin Thunig-Nıttner), otsdam 1992, ach November Z mıt Bildungsministerin
Birthler 1992 abgestimmt.
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gunstlıge Einschätzung der onkordatslage IC VonNn &'] 3  [> Urc
dıe Staatskanzle1 konnte als relatıv kirchenfreundliche Außerung auffallen Zu
dieser relatıv loyalen Haltung gegenüber der katholıschen Kırche paßt auch
ein Artıkel den O Bıstumserrichtungsverträgen VO Aprıl/Maı 1994 Miıt
dem dıe Vertragspartner denSC VOoONn Staatskirchenverträgen anstrebten
Hıer scheint auf dıe Kırche überall dort erhandlungszıele eher erreichte

das MBIJS keinen Einfluß hatte sondern C111 andere Regierungsstelle
federführend SCWESCH
Offizielle Eröffnung der Verhandlungen Staatskiırchenvertrag WaT

Julı 1994 eıtpunkt als s noch keinem Bundesland
entsprechenden SC gekommen Wäal Vertreter Von BIS

und KırcheenaD August Vorgespräche den bıldungsrechtlichen Teılen
des Vertragswerkes Im federführenden Wiıssenschaftsministerium wurden
entsprechende Ihemen ab Februar 1995 aufgenommen emäß Ver-
merk des Referatsleiters ecCc BJS WAar LER und Dereıts CIn ema
der Eröffnungsveranstaltung DIe katholische Kırche wollte paralle Zu
laufenden Modellversuch ZU Verhandlungsgegenstan Staatskir-
chenvertrag machen In Miınısterpräsident Stolpe anden dıe Kirchenvertreter
hiıerın offeneren Gesprächspartner als dem Refereratsleiter eC
MBIJS 1eb WaTr So Stolpe Gedankenaustausch des 1SCHNOIS
Sterzinsky mıiıt Bild  Er  ungsminister  1  O  rr esCcC d} der be1ı der Eröffnungsveranstal-
tung nıcht anwesend warS Hauptstreitpunkt War bereıts ı11} den Eröffnungs-
gesprächen dıe rage ob das ema Gegenstand der Vertragsverhand-
lungen SC1 Im MBJS INan bereıts den Vorgesprächen darauf, daß die
Ausblendung des IThemas AUus dem amals ktuellen Vertragsentwurf mıiıt der
EKB wegweisend würde.®> Mit SC1INeEM Verhandlungsziel verfolgte das
MBIJS verschiedene Interessen. Erstens sollte ein möglıcherweise für LER
ungunstiger Rechtstext DZW zumiındest ange hinausgezögert WOI-
den Zwischenzeitlich voranschreitende Ausgestaltungen Von LER könnten
Interesse des BJIS integratiiver ethısch-relig1onsbezogener Bıldung Uu-
dizıerend wırken Zweıtens WaTe dıe relıgıonsbezogene Bıldung DI1IMATr ema
des Landesschulgesetzes worauf dıe Verteter des MBJS siıch mehr Eıintfluß
erhnoiiten als auf Staatskırchenvertragstexte Vor diıesem Hıntergrund ISTE auch

Staatskanzlei (Referatsleiter 1er hiler röffnung der Staatsvertragsverhand-
lungen 1994 (Potsdam) 1994 Julı (Ms
62 MBIJS ([Ressortleiter aus Detlef] Hanßen) Verhandlungen mıiıt der über NCN
taatskırchenvertrag, Potsdam 1994 Julı (Ms
63 MBIJS ({Ressorleıiter Klaus Detlef)] Hanßen) Verhandlungen miıt der über
Staatskirchenvertrag, Potsdam 1994 Juni (Ms MBIJS (Leıter des inıste-
rialbüros Pörksen) Bıschöfliches ÖOrdıinarat rau Preuschoff) Berlın, (Potsdam)
1994, Julı (Ms, S.) EB: MBIJS Hanßen): Vermerk über N Gespräch des
Ministers (Roland Resch) mıiıt Kardınal Sterzinsky 1994, Potsdam 1994, ugus!(Ms 25.)
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verständlich, weshalb die katholische TC das ema in hierarchisch
möglichst en Rechtstexten möglıchst klären wollte
Die Verhandlungen zwıschen Land und Kırche ederführung des
Wiıssenschaftsministers teffen Reiche begannen im Februar 1995
Anerkennung kırchlicher Miıtarbeiter 1m Bıldungsbereich, es  ng staatlı-
cher theologischer Fakultäten und onkordatslage ollten nach Ansıcht des
Ministers als bildungsrechtliche Themen INn dıe Verhandlungen einbezogensein. iıne einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte
dagegen eutlıc. seiın Miınisterium sıeben ochen später das ema
als aCcC eines Landesschulgesetzes und nıcht des Staatskirchenvertragsbegriff.® Entsprechend außerten sıch MBIJS, Fiınanz- und Justizministeri-
um So konnte die katholische Kırche en Regierungsstellen Ver-
ständnıs für ihr nlıegen lediglich in der taatskanzlei und evtl be1ı Wissen-
schaftsminıiıster Reiche erhotfien Die Kırche bot rasch ach dem Verhand-
lungsbegınn einen Entwurf mıt bıldungsrechtlichen Themen.  68 ährend der
Kırchenentwurf dıe Rechtslage ZUN) den Konkordaten „Tortgebilde und dau-
ernd geregelt‘‘ WIsSsen wollte, mochte das BJIS lediglich einen Staatsvertrag
„n Kenntnis“‘ der Konkordate Statt nach S wollte das MBIJS
dieses ema nicht 1Im Vertragstext. Selbst die usführungen ZU  3 katholi1-
schen Privatschulwesen und ZUT kirchlichen Erwachsenbildung ollten welıt-
gehend in eın Landesgesetz. Unbeanstandet 1e dıe ITrCAIILC bestimmte
Lehrstuhlbesetzung In Theologie und Religionspädagogik.”” Nachdem die
beiden großen Kırchen VOT Mıtte 995 wıeder einer gemeinsamen Verhan-
dlungslinıe gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten ell
Kırchen erneut einen Staatsvertrag Einschluß des Themas Damıt

LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-
handlungen mıiıt der katholischen Kırche haben begonnen Staatsvertrag PressemitteilungNr. Potsdam 1995, Februar (Ms, 5.)
65 EB: MWFK (Staatssekretär Friedrich u  1 betr. Kleine Anfrage 108 und 109Kathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  153  verständlich, weshalb die katholische Kirche das Thema in hierarchisch  möglichst hohen Rechtstexten möglichst früh klären wollte.  Die Verhandlungen zwischen Land und Kirche unter Federführung des  Wissenschaftsministers Steffen Reiche begannen im Februar 1995. RU,  Anerkennung kirchlicher Mitarbeiter im Bildungsbereich, Gestaltung staatli-  cher theologischer Fakultäten und Konkordatslage sollten nach Ansicht des  Ministers als bildungsrechtliche Themen in die Verhandlungen einbezogen  sein.® Eine einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte  dagegen deutlich, daß sein Ministerium sieben Wochen später das Thema RU  als Sache eines Landesschulgesetzes und nicht des Staatskirchenvertrags  begriff.65 Entsprechend äußerten sich MBJS,°° Finanz- und Justizministeri-  um.° So konnte die katholische Kirche unter allen Regierungsstellen Ver-  ständnis für ihr Anliegen lediglich in der Staatskanzlei und evtl. bei Wissen-  schaftsminister Reiche erhoffen. Die Kirche bot rasch nach dem Verhand-  lungsbeginn einen Entwurf mit bildungsrechtlichen Themen.® Während der  Kirchenentwurf die Rechtslage aus den Konkordaten „fortgebildet und dau-  ernd geregelt‘* wissen wollte, mochte das MBJS lediglich einen Staatsvertrag  „in Kenntnis‘“‘ der Konkordate. Statt RU nach Art 7,3 GG wollte das MBJS  dieses Thema nicht im Vertragstext. Selbst die Ausführungen zum katholi-  schen Privatschulwesen und zur kirchlichen Erwachsenbildung sollten weit-  gehend in ein Landesgesetz. Unbeanstandet blieb die kirchlich bestimmte  Lehrstuhlbesetzung in Theologie und Religionspädagogik.® Nachdem die  beiden großen Kirchen vor Mitte 1995 wieder zu einer gemeinsamen Verhan-  dlungslinie gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten beide  Kirchen erneut einen Staatsvertrag unter Einschluß des Themas RU.’° Damit  61 1LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-  handlungen mit der katholischen Kirche haben begonnen. Staatsvertrag ..., Pressemitteilung  Nr. 13/95, Potsdam 1995, Februar 7 (Ms, 1 S.).  65 LB, MWFK (Staatssekretär Friedrich Buttler) betr. Kleine Anfrage 108 und 109.... der  SPD, Potsdam 1995, März 29 (Ms, 3 S.).  66 LB, MBIJS (... Neumann) betr. Verhandlungen mit der KK über einen Staatskirchenver-  trag, (Potsdam) 1995, März 10 (Ms, 2 S.). — Dies.: Kirchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,  März 20 (Ms, 2 S.).  67 LB, MBIJS ([Referent] Karl Fisher): Vermerk Kleine Anfrage 108 und 109 ..., Potsdam  1995, März 30 (Ms, 2 S.). Das Justizministerium hatte dies mit der Auffassung, bei  Verhandlungen mit der katholischen Kirche vom Vertragsentwurf mit der EKBB auszuge-  hen, bereits acht Wochen vorher vertreten; vgl. LB, Ministerium der Justiz ... (Abteilungs-  leiter Brouer) an MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar 1 (Ms, 3 S.).  68 KK, Der Heilige Stuhl (i. V. der Leiter des Katholischen Büros Berlin Generalvikar  Johannes Tobei): Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg.  Entwurf, (Berlin) 1995, Februar 10 (Ms, 23 S.).  69 1LB, MBJS 1995, März 10 (wie Anm. 66).  70 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB), Kirchenleitung (Bischof [Wolf-  gang] Huber [Resp.]): Kein Staatsvertrag ohne Klärung bei RU, in: KNA — Länderdienst  Ost, Jg. 1995, Nr. 62 von Juni 1, S. 1f. — KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule,  Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter [Resp.])/Michael Dorndorf (Int.): Erzie-der
SPD, Potsdam 1995, März (Ms, 53
66 LB, MBIJS Neumann) Detr. Verhandlungen mıiıt der ber einen taatskırchenver-
irag, o  am 1995, März (Ms, .} — Dies Kırchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,
März (Ms, S3

LB, MBIJS ([Referen: arl Fiısher): Vermerk eine Anfrage 108 und 109 Potsdam
1995, März (Ms, 5} Das Justizministerium hatte 1e6s mıiıt der Auffassung, bei
Verhandlungen mıt der katholischen Kırche VOM Vertragseni mıiıt der dUSZUBC-hen, bereıts achtenvorher vertrefen; vgl EB: Minıisterium der UStIZzKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  153  verständlich, weshalb die katholische Kirche das Thema in hierarchisch  möglichst hohen Rechtstexten möglichst früh klären wollte.  Die Verhandlungen zwischen Land und Kirche unter Federführung des  Wissenschaftsministers Steffen Reiche begannen im Februar 1995. RU,  Anerkennung kirchlicher Mitarbeiter im Bildungsbereich, Gestaltung staatli-  cher theologischer Fakultäten und Konkordatslage sollten nach Ansicht des  Ministers als bildungsrechtliche Themen in die Verhandlungen einbezogen  sein.® Eine einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte  dagegen deutlich, daß sein Ministerium sieben Wochen später das Thema RU  als Sache eines Landesschulgesetzes und nicht des Staatskirchenvertrags  begriff.65 Entsprechend äußerten sich MBJS,°° Finanz- und Justizministeri-  um.° So konnte die katholische Kirche unter allen Regierungsstellen Ver-  ständnis für ihr Anliegen lediglich in der Staatskanzlei und evtl. bei Wissen-  schaftsminister Reiche erhoffen. Die Kirche bot rasch nach dem Verhand-  lungsbeginn einen Entwurf mit bildungsrechtlichen Themen.® Während der  Kirchenentwurf die Rechtslage aus den Konkordaten „fortgebildet und dau-  ernd geregelt‘* wissen wollte, mochte das MBJS lediglich einen Staatsvertrag  „in Kenntnis‘“‘ der Konkordate. Statt RU nach Art 7,3 GG wollte das MBJS  dieses Thema nicht im Vertragstext. Selbst die Ausführungen zum katholi-  schen Privatschulwesen und zur kirchlichen Erwachsenbildung sollten weit-  gehend in ein Landesgesetz. Unbeanstandet blieb die kirchlich bestimmte  Lehrstuhlbesetzung in Theologie und Religionspädagogik.® Nachdem die  beiden großen Kirchen vor Mitte 1995 wieder zu einer gemeinsamen Verhan-  dlungslinie gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten beide  Kirchen erneut einen Staatsvertrag unter Einschluß des Themas RU.’° Damit  61 1LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-  handlungen mit der katholischen Kirche haben begonnen. Staatsvertrag ..., Pressemitteilung  Nr. 13/95, Potsdam 1995, Februar 7 (Ms, 1 S.).  65 LB, MWFK (Staatssekretär Friedrich Buttler) betr. Kleine Anfrage 108 und 109.... der  SPD, Potsdam 1995, März 29 (Ms, 3 S.).  66 LB, MBIJS (... Neumann) betr. Verhandlungen mit der KK über einen Staatskirchenver-  trag, (Potsdam) 1995, März 10 (Ms, 2 S.). — Dies.: Kirchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,  März 20 (Ms, 2 S.).  67 LB, MBIJS ([Referent] Karl Fisher): Vermerk Kleine Anfrage 108 und 109 ..., Potsdam  1995, März 30 (Ms, 2 S.). Das Justizministerium hatte dies mit der Auffassung, bei  Verhandlungen mit der katholischen Kirche vom Vertragsentwurf mit der EKBB auszuge-  hen, bereits acht Wochen vorher vertreten; vgl. LB, Ministerium der Justiz ... (Abteilungs-  leiter Brouer) an MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar 1 (Ms, 3 S.).  68 KK, Der Heilige Stuhl (i. V. der Leiter des Katholischen Büros Berlin Generalvikar  Johannes Tobei): Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg.  Entwurf, (Berlin) 1995, Februar 10 (Ms, 23 S.).  69 1LB, MBJS 1995, März 10 (wie Anm. 66).  70 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB), Kirchenleitung (Bischof [Wolf-  gang] Huber [Resp.]): Kein Staatsvertrag ohne Klärung bei RU, in: KNA — Länderdienst  Ost, Jg. 1995, Nr. 62 von Juni 1, S. 1f. — KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule,  Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter [Resp.])/Michael Dorndorf (Int.): Erzie-(Abteilungs-leiter Brouer) MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar (Ms 5.)
68 KK, Der Heılıge Stuhl (1 der ıter des atholıschen Büros T1ın Generalvikar
oOhannes Tobe:i): Vertrag zwıischen dem eiılıgen Stu!  — und dem Land Brandenburg.Entwurf, erlıin 1995, Februar (Ms, 3 S

L  9 MBIJS 1995, März (wie Anm 66)
Evangelische Kırche In Berlin-Brandenburg EKBB), Kirchenleitung (Bıschof | Wolf-

gang er Resp.]) Keın Staatsvertrag hne Klärung bei R  g In Länderdienst
ÖOst. Jg 1995, Nr Von Junı L: 11. KK, (Leıter des Dezernats Schule,Hochschule und Erziehung Hans-Peter Rıchter |Resp. ]  ichae Dorndorf Erzie-
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konnte die katholische Kırche nıcht mehr mıt einem Verweis auf eine CVaNZC-
lısche Kırche, die auf das ema verzichte, ruck gesetzt werden.
Ende 1995 strebte dıe katholısche Kırche einen Staatskırchenvertrag d In den

als ordentliches eNnriac einschließlich der damıt verbundenen Standards
(Lehrbuchgenehmigung, vorwiegend staatlıche enrkraite mıiıt Miss1ıo Canon1-
Ca) aufgenommen ist Im WFK wurde die Debatte LER urückge-
stellt Hınsıichtlich der staatlıchen Theologenausbildung sollte nach dem
ıllen der Kırche 1mM Fall der Fusion vVon Berlın und Brandenburg der
Katholisch-Theologisch Fakultät der Humboldt-Universität Berlın Ausbil-
dung auch gemä den Erfordernissen der Lehrerbildung für katholische
Religionslehre als Unterrichtsfac betrieben werden. Das WFK lehnte
dieses Ansınnen ab /1 Insgesamt zeigen die noch nıcht abgeschlossenen
Verhandlungen, WIe dem eıne Miıttelpunktsfunktion zukommt, sobald O1
als ema des Staatskırchenvertrags aufgegriffen wird.
Fazıt ZUIMM Abschnuitt
Die katholische Kırche konnte be]l ihren Bemühungen die Akzeptanz der
onkordate und einen Staatskırchenvertrag in bıldungsrechtlicher Hınsıcht
keinen Verhandlungsboden gewinnen. Die Landesregierung hatte ihr Ziel
erreicht, in Sachen und LER keine präjudiıziıerenden Texte ratifiziert
werden. Die Verhandlungen auf der dargestellten ene zeigten regierungsS-
interne Dıfferenzierungen beı der IC auf das katholische Bildungsrecht.
Besonders die Staatskanzleı und Wissenschaftsminister Reiche erwliesen sıch
begrenzt kırchenloyal, während sıch VOT em das BIJS kırche  ritisch
zeigte. Insgesamt tellte sich das Land Brandenburg im Vergleich anderen

Bundesländern als besonders Kırchenskeptisch dar

Die Landesschulgesetzgebung
Erster wichtiger Meilenstein auf dem Weg ZU einem Landesschulgesetz War
das Schulreformgesetz VO al 1991, “ dessen hier bedeutsame
Jlexte in der Neufassung VO Julı 19972 bestätigt wurden. Demnach wurden
Regelungen ZU dem Landesschulgesetz vorbehalten. ‘* Das War durchaus
keine neutrale Entscheidung. Der Gesetzgeber wollte damit auch se1ine Freiheit
ZU Ausdruck bringen, mıt 141 eigene Regelungen ZU' finden

können und abel auch nicht die Verfassungsvorschrift der ark
Brandenburg VO Februar 1947 gebunden sein. Damıt wurde der
hungsrecht der Eltern ist gefäl  et, in Katholische Kirchenzeitung für das Bistum erlin,
Jg 1995 Von August
/1 L 9 MWFK Neumann) Verhandlungen zwıischen dem Heiligen Stuhl und dem
über den Abschluß eines OnkKorda| Stand der Verhandlungen nach dem 12.1995
Potsdam 1995, Dezember (Ms, 5} Art und
72 GVBI.BB (1991), 116-134, vgl 694 L, Landtag Brandenburg 25.4 1991
verabschiedet
73 (1992), 258-9280
El
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katholischen Kırche wiıdersprochen, die meınte, 1Im Fall der Gültigkeit
VON 141 nıcht hınter die Verfassungsbestimmung Von 194 7 mıt dem
eC| der Kırche auf 1n Schulräumen zurückgegangen werden onne
Angesıichts der Abweichungen des Gesetzes VO katholıschen ndpu: fällt
auf, sich dıe Kırche eıner Anhörung des MBIJS ZUur TICL des
Schulreformgesetzes mıt Bıldungsminister Olanı esC. be1ı der chtzehn
Parteiıen und Eıinriıchtungen des Landes anwesend nıcht beteiligte. ”®ber verschiedene reglierungsinterne ‚‚Rohentwürfe‘‘ kam CS 1m August 1994

‚„‚Eckpunkten“‘ für eın Landesschulgesetz. Wıe Dereiıits In Entwürfen VOT
März 1994 ist ın den Eckpunkten der feste ZUT ınführung eines
Lernbereichs LER nach der Modellzeit ausgedrückt und als Bekenntnisun-
terricht nnerha VonNn LER ausgeschlossen. erhna der Stundentafel onne

in Verantwortung der Kırchen In den Räumen der Schule stattfinden,
dıe Eltern bzw reliıgionsmündigen chüler dies wünschten. ”  f Mıt dem Ent-
wurf eines Schulgesetzes VO Dezember 1994 ist dieses Votum für eın Prımat
bekenntnisfreier, relıgionsbezogener Bıldung VOT dem konfessionellen
ausgebaut, indem anstatt eines bisher noch niıcht für obliıgatorisch erklärten
Lernbereichs LER ein ‚verbindlıches ehrfach‘‘ vorgesehen ist Miıt den In
ihrem Offentlichkeitscharakter herausragenden ‚„Leıtlinien“‘ auf dem Weg
einem Landesschulgesetz VO Januar 1995 wurde noch verbindliıcher als
bisher das Pflichtfach LER mıt ‚„ethısche(n und relıg1ionskundliche(n) Dımen-
s1onen““ angekündıgt, wobel konfessionsgebundener zusätzlich angeboten
werden könne. Erstmals wurde der Plan geäußert, den Themenbereich auf die
Grundschule auszubauen.  79 aut Kırchenvertreter selen mıt dem ext rund-
rechte konfessionell gebundener chüler mıt uben Der sSo
endgültig aus den chulen entfernt werden. Zwar erwäge dıe Kırche keine
Verfassungsklage. Sıe rufe aber dıe katholıischen Eltern dazu auf. die Relig1-
onsfreiheit für ihre Kınder einzuklagen. S  Ü Irotz der massıven 11 vertrat
die Regierung in einem Referentenentwurf VO' prı 995 unverändert iıhren

75 L MBJS (Referatsleıiter Hanßen) betr R  P Potsdam 1991, Maı (Ms, 5.) Vgldiesen Rechtsstandpunkt ertreien In Universıtät reiburg 1991, September (wıe Anm
29), und VonNn dem Stv. ıter des katholischen Büros Berlın chım Faber, LandtagBrandenburg, Verfassungsausschuß: Abschlußprotokoll 1  ng _ 27.5.1991,
Potsdam 1991, Maı 2 $ 1n (wıe Anm 33), Z 291-293

5  9 MBIJS, Lenkungsgruppe Landesschulgesetz ([Lutz] Faulhaber): Örung des
MBIJS Kritik des Ersten Schulreformgesetzes 15  X 1993 Kurzprotokoll, Potsdam
1993, August 31 (Ms)
A S MBIJS Ckpu:  € für „Eın Schulgesetz für das Land Brandenburg‘‘ Potsdam 1994,
Uugus! (Ds, 15 5.) bes Nr 3!
78 L 5 MBIJS Schulgesetz für das Land Brandenburg. ntwurf, Potsdam 1994, Dezember

Ms)
79 L 9 MBJS Auf dem Weg einem Landesschulgesetz. Leitlinien, Potsdam 1995, Januar
23 (Ds S.)
80 KK, Katholisches Bıldungszentrum Berlın (Dırektor Johannes rune Resp.]) Scharfer
Kirchenprotest Landesschulpolitik, in usıtzer KRundschau, Jg 1995, Februar
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Standpunkt.“” Der Bildungsdezernent im Erzbischöflichen Ordinarıat Berlın
reflektierte diesen ext ausSTIuüunNrlıic.
Miıt seiner ‚„‚Stellungnahme wurden möglıchst alle werterzieherisch bedeut-

Schulbereiche daraufhın befragt, ob der weltanschaulichen Neutralıtät
des Staates entsprochen ist Dies wurde für alle einschlägıgen Bereiche der
Schule verneınt, we1ıl dıe Grundausrichtung des Referentenentwurtfs auf eine
‚„klare Irennung Von Staat und Kırche statt auf Kooperatıon ausgerichtet
se1i Dadurch nehme der Staat einer bestimmten, nämlıch der
laizıstischen Erziehungsideologie Parteı Diese Parteilichkeit äaußere sıch

in dem werterzieherisch sensıblen Bereich der Sexualerziehung darın, daß
nicht offengelegt werde, woher Wertmaßstäbe bezogen würden. Rıchtig ware,
auf ein christlich-humanistisches Eithos verwelisen. Diıe Regelungen ZU

wurden mıt verfassungsrechtlichen und schulgesetzlichen Argumenten
verwortfen. Verfassungsrechtlic: gesehen ignoriere der Entwurf dıe Verpflich-
(ung des Staates auf weltanschauliche Neutralıtät, das posıtıve ecC der
Religionsfreiheıit, das Erziehungsrecht der ern und das Persönlichkeitsrecht
des CNulers auf Bekenntnisfreıiheit. Insgesamt bleibe der Entwurf hınter
der Verfassung der Mark Brandenburg (194 /) zurück. Schulrechtlich esehen
rlaube dıe jeder Lehrerkonferenz zugewlesene Kompetenz, Schulfächer in
Lernbereichen aufzulösen, dıe ufhebung des Faches LER und eines
evtl eingeführten ordentliıchen Lehrfaches Selbst der eingeräumte ırch-
1C Unterricht 1n Schulräumen se1 UrCc mangelnde Integration In die
Stundentafel, Urc ehlende Anrechnung auf die Pflichtstundenzahl der
Lehrer bzw die ehlende Refinanzierung, UrC| enliende Regelungen der
Aus- und Weiterbildung VOoN Religionslehrern SOWI1e UrCc. nıiıcht ewährte
Lehr- und Lernmittelfreiheit geschwächt und bleıbe dıe eigenen Behaup-
tungen 1mM BJS selbst hiınter der Praxıs in Berlın weıt zurück.
Mıiıt der skizzıerten Stellungnahme VO Maı 1995 War dıe Schlußphase auf
dem Weg ZUT Ratifizierung eINEeSs Landesschulgesetzes eingeläutet, 1n der sıch
dıe katholiıschen Kıirchenvertreter intensIiv Einflußnahme bemühten. Ge-
me1lınsam mıt der EKBB WAaTlr es ıhr Zıiel, eın Fächergruppenmodell 1im
Landesschulgesetz festzuschreıben, wonach als ordentlıches eNriaCc mıiıt
1SC. verwandten Fächern kooperieren sollte Vor em Vorsprachen auf
Z7WEe]1 Anhörungen VOT dem Bildungsausschuß des andtages 1Im September und
Oktober 1995 dienten diesem WeC. Vertreter katholischer mitsstellen und
Lalenverbände außerten In Stil und Intensität unterschiedlich ihre Aversion

dıe ane der egierung, WwIe S1e 1mM bısher gültigen Referentenentwurtf

81 LB, egierung: ese‘ Dber die Schulen Land Brandenburg. Referententwurft.
Textausgabe Begründung, Potsdam 1995, Dr1 (Ms 140 170 5.), bes exX! 11,3

b; Begründung 17 f, >  s HE 164, 146
Begründung, 4: 3.1, Abs

83 KK, (Lexer des Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung |Hans-Peter]|
Richter): Stellungnahme ZUum Referentenentwurf des Gesetzes über die Schulen Im and
Brandenburg 9(Berlın 1995, VOTr Mai 15) (Ms, 5.)
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ZU)  - Schulgesetz VO prı des ahres niedergelegt worden Im
unmıttelbar auf die Örungen folgenden nächsten NtWU:des Landesschul-
gesetzes VO Oktober 1995 bewirkten dıe Interventionen VOTL em der
Kırchen Zzwel Anderungen, dıe el nıcht VON der katholischen T
gewollt Zum einen sollte in der Fachbezeichnung Von LER eligıon
ıIn Religionskunde eändert werden. Zum anderen sollte für diejenıgen chüler
eiıne Freistellung Von LER möglich se1in, dıe Unterricht einer Kırche oder
Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Anderungen WUul-

den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für dıe Neuerungen gebo-
ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden 1im MBIJS vermieden. Die
katholische Kırche reflektierte ihrerseıits die Neuerungen ildungs-
Juristisch 191088 sehr zurückhaltend Die Namensänderung wurde nicht kommen-
tıert Miıt der reistellungsklausel gehe INan „einen chrıtt in die richtige
Richtung‘“‘ 84 Im Vergleich ZU Verhandlungszıel derT (Abmeldefach

ach E3 GG) WaTr jetzt der spiegelverkehrte Stand erreıicht: ein
Regelunterric für konfessionell nıcht gebundene chüler mıt Ersatz für
Konfessionelle 3 funglerte hier in der andesregierung als Ar sgu-
entum contrarıo, WOSCECH dıe Kirchen mıt Verfassungsklage drohten
Um dıe ıIn der inleıtung skizzıerte Festlegung 1mM Schulgesetz VO März 1996
auf LER mıt reistellungsklausel und 1M nıcht Ööffentlichen Schulbereich
entbrannte eine ohl noch einıge eıt anhaltende heftige Rechtsdebatte, die
bıs in den Deutschen Bundestag reichte und VOT em VOIll evangelısch-
christpolitischen Parteienvertretern gC wird.® Die Deutsche ischofs-
konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde Von CDU/CSU Der erl1i-
1915)8 Erzbischof kündıgte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin
und des Bistums Görlıtz
Fazıt ZUFM Abschnutt
Die katholische Kirche hatte sich in dıe Debatte die relıgz1onNsbezogene
Bıldung als ema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der
‚„Leitlinien" VO Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mıt
Regierungsstellen knüpften Mıtte Maı 1995 erst —; einen Referentenent-

EKB Kirchenleitung (Bischofolfgang u  er  9 (Erzbischo:!eorg Kardinal
Sterzinsky):Kathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Gemeihnsame PresseerklärungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Berlıin 1995, Oktober (Ms 5.)
85 B: Ministerium der JustizKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.(Referatsleiuter [|[Sıghart] Lörler): Rechtliche eni!
dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen RU/LERKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Potsdam 1995, September

(Ms, S.) Hıer siınd die einschlägigen Regelungen Entwurf eINeEs Landesschulgesetzes
VO! Oktober 1995 weıtgehend vorgedacht Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für
den In Brandenburg, (Potsdam 1995 VOT ezember 28), in Zeıtschrift für Rechtspolitik

(1996), 121-124
EKBB/KK 1995, Oktober (wie Anm 84)

87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen Im Deutschen undestag: AntragKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Verfassungsge-
botene Einführung des RUSs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. DSs 13/4073, Bonn
19906, März Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der ıtzung, Bonn 1996, März
15,
88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg 19906, Nr Von Dr1. 4,
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wurtf des Landes VO pr1ı 1995 da wurde das Landschulgesetz ZUur

hauptsächlichen ene der bildungsrechtlichen Auseinandersetzungen die
relıg1öse Schulbildung. Die katholischen Kırchenvertreter gabenJjetzt wichtige
nregungen, einer Ideologieanfälligkeit des Staates als Verwalter der
Schule DCI Schulgesetz gegenzusteuern. Sie ehnten es ab, die JIrennung und
nicht die Kooperation von Iche und Staat einem Grundsatz des Landes-
schulgesetzes machen. Sıe wiesen nach, WIE die Entwürfe dıe
Ankündıgung ihrer Autoren in diesem Laizısmus hınter den Berliner
Bildungsrechten für Kirchen weiıit zurückgeblieben sınd, dıe biısher im g  L-
deutschen Vergleich ıI zurückhaltendsten ach intensiven kirchli-
chen Interventionen kam esS im Oktober 1995 einschlägigen Anderungen
des Gesetzentwurfs, wIe s1e VON der Kırche allerdings nıcht intendiert
Der VON der Kirche geforderte Rechtszustand ach Art S WaTlT jetzt
wenigstens In contrario eingelöst, worin die Kırche einen Schritt ın die richtige
Rıchtung, jedoch immer noch Anl  Z ZUT Verfassungsklage esehen hatte Das

endgültige esetz 1e' Aaus Kirchenperspektive hınter diesem kritisıer-
ten Standard zurück, weshalb E einer ZUTr eıt vorliegenden Verfassungs-
beschwerde kam
Diıe Darlegungen in diesem SCHNI! konnten zeigen, WwIe die Schulge-
setzgebung des Landes Brandenburg bezogen auf zwel grundlegende Aspekte
von den Kırchenvertretern möglicherweise unangemeSSCH dramatisch beurteilt
wurden. Zum einen wurde mıiıt dem Vorwurf des staatlichen Ideologıiemono-
pols in relig1ösen Bildungsbelangen nicht genügen gewürdigt, daß 6S siıch
eın Schulgesetz für eiıne Offentliche Schule mıt einem komplexen System VON

Mitwirkungsgremien und keıine staatliche Einheitsschule handelt Die Schule

ermöglıcht In sich UrCc. ihre demokratische Gremienstruktur und UrCc. ihre

beteiligten Personen, die mit demokratischen Persönlichkeıitsrechten RE-
stal sind, eine pluralistisch organisierte religionsbezogene Werte- und
Bekenntniskultur Zum anderen pricht der katholische Dezernent ZWääal VON

den Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften, die den Staat VOT selbst-
herrliıchen Wertesetzungen bewahren können müßten. akftısc. Läßt seine
Kırche aber einselt1ig eine christlich-humanistische Werteorientierung in der
Schule Das hat die Kirche Urc me  aC Versuche, religionsungebun-
dene Weltanschauungen in der Schule beschneiden, ezelgt. Die Kırche
wollte die posıtive Anschauungsfreiheit, mıt der SIE die gesehene
laizistische Festlegung des Staates argumentierte, selbst nıcht umfassend und
pluralistisch zulassen. Trotz dieser Bedenken bietet der Beıtrag, den dıe
katholischen Kirchenvertreter für das Land Brandenburg ZUT bildungsrechtlı-
chen Beurteilung der religionsbezogenen Kompetenz VON Schule geboten
aben, den differenziertesten Reflexionsstand nnerhalb der katholischen
Kirche in Deutschland
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erhandlungen eine Vereinbarungserklärung
Mıiıt vorlıiegendem Abschnıiıtt werden die Verhandlungen zwıschen Vertretern
Von Kırche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen
dargestellt. Hıerbeil werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-
entwurf LER und abzielten, als Rechtsvorgänge egriffen. Der
Verhandlungszeiıtraum kann in dıe Ara der BildungsministerInnen Marıanne
Bırthler (biıs Oktober Roland escC (bıs Oktober und ngelıka
Peter (ab Oktober gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene
einen Vereinbarungsentwurf kam 6S VOT em ın der Regierungszeit ers

nenneswerte ewegungen. Der ehemalıgen Katechetin (  6-8 und
Jugendreferentin 1m Berliner Stadtjuger_x_dpfarramt (  -9| Bıirthler lag als
Ministerin AQUus religionspädagogischen Überzeugungen einer Kooperation
mıt den Kırchen och noch ihrer Amtszeıt aD September 997 erstarrtiten
die erhandlungen. nter dem kirchendistanzierten Katholiken esCcC sche1-

Versuche, die Verhandlungen wıeder aufzunehmen. Unter der eher
laizistisch eingestellten Peter WarTr VOT allem die höhere Rechtsebene des
Landesschulgesetzes wichtig Insofern ntistamme: die meılisten hier dargeleg-
ten orgänge und Quellen der Ara Bırthler Die Darstellung orlentiert sıch Il

sechs bildungsrechtlichen OpO1
4_ ] Das Oordentliiche Lehrfach
In den en Vereinbarungsentwürfen der egjlerung wurde katholischer
nnerhalb VON LER als ordentliches Lehrfach auf der rundlage Von 3
GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede VO ordentlıchen Lehrfach
ohne Verwels auf den Veifassung,styext.90 März 1992 wurden im MBIJS
el Formulierungen abgelehrit.91 och beteuerte das BJS be1ı vielen
Gelegenheıten, daß 6S de facto mıt seinen Angeboten gemä T

mıiıt der katholischengewähre. Dies egegnet ın ten, die 15 Verhandlunge  xr _  EKırche erwuchsen  92 ebenso WIe ın anderen Kontexten. Im Kabinettsbeschluß
VO Juni 992 WaTr in LER als ‚‚ordentliches Lehrfac zugestanden.
89 (LB, Staatskanzle1ı [Referatsleiter Kıer]) Vereinbarung zwischen demKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurund dem
istum BerlinKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurber den katholischenKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurEntwurf, otsdam 1992, eDruar (Ms,

S)) Art 1: L $ MBJS Gemeinsame Erklärung überKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurLERKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurotsdam 1992,
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‚„ordentliche acher  0. vgl LB, MBJS Zuarbeit für den USSCHU| für BildungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurZu

LER, Potsdam 1994, Februar 15, (Ms, 5.)
94 Landtag Brandenburg, eglerung: KabinettsbeschlußKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurLER und R (Potsdam)
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Dies machte das BJS Kurzzeıltig schwanken! Am 11 August 1992 wurde
der katholischen Kırche dıe Verwendung des diskutierten egriffs zugestan-  Nden August 1992 WarTr dies und endgültig nıcht mehr der Fall.”®
)as BJS hatte bildungsrechtliche Bedenken Es hätte mıt der Verwen-
dung dieser Begrı  ıchkeit C116 Präjudiziıerung in der Dıskussion dıe
Geltung VOIll oder 141 für Brandenburg befürchtet Weıterhın WaTr

dem MBJS ein aßstab auch das erhandlungsergebnıs mıiıt der
EKB die Ce1iNC entsprechende Vereinbarungserklärung ohne den strıttigen
Begriff unterzeichnet hatte/ Die Katholische Kırche Walr VIEeET Jage nach
diesem SC erstmals bereıt, den der Dıfferenzierungs hase alsD n  003 Insofernordentliıches eNriaCc. ohne Verwels auf bezeichnen.
hatte der Vertrag ihrer großen Nachbarkirch: BCWISSC ırkung hınter-
lJassen Die Kırche trat hınter diesen Anspruch NIC zurück der amıt menNnriaCc.

Verhandlungsverlauf ZUr -Forderung geworden Wal

Der Meldemodus
ine ıinıgung der Verhandlungspartner auf dıe Bezeichnung des RUSs als
ordentliches eNriaCc mıt Oder ohne erwels auf hätte den Streıit

dıe Anwendung des ge Grundgesetzartikels och nıcht behoben
In den entscheidenden Regierungsstellen herrschte mehr oder WENISCI fest dıe
Meınung VOI gemäß Art könne auch Anmeldefach SCIMN Das
BIS konnte Verfassungsartıikel das eC| auf Abmeldemodus nıcht
entdecken DIie Kırchenvertreter forderten dagegen ohne Ompromıi das
Abmeldefac auch innerhalb VON LER In logıscher Konsequenz WAaTc

dann L/E lediglich das Eirsatz- und eın Alternativangebotu BEWESCH
uch ach dem frıschen Eindruck des Vertragsabschlusses der EKBB mıit

evangelıschem als Anmeldefach forderten dıe katholischen Kirchenver-
treter dem Vertragstext dem SIC auf den erwels Von

verzichteten als Abmeldefac Obwohl das Land nıcht auf diese Erwar-
(ung CI  Cn Wal schıen beıden Verhandlungsparteien dıe Mıtarbeit der

pädagogischen PraxIıs Ludwigsfelde 1993 2325
05 MBIJS ([Abteijlungsleıter Jan] Hofmann) betr Gespräch N 11 1992 zwiıischen
Miınıisterpräsident anire' Stolpe) und Kardınal SterzinsKky (Potsdam) 19972 Uugus 11

Nr 1 (Ms 2.:5.)
96 MBJS ([Abteilungsleıter Jan] Hofmann) Vermerk über Verhandlungen mıiıt der
katholischen Kırche 21 1992 (Potsdam) 1992 UgusS! 31 (Ms
0’7 EKB Kıirchenleıitung (Bischof Martın ruse /Land Brandenburg (  inısterpräsıdent

Stolpe) Gemeilnsames Protokoll Potsdam 1992 Julı Lange/Kriesel 1993
(wıe 94), 75 UurC| den Rückgriff auf den Kabinettsbeschlu VO' 1992 1St
dem Begriff ‚„„‚ordentlıches hrfach‘‘ allerdings implızıt Raum gegeben
08 Absprache über dıe Teilnahme der katholischen Jurisdiktionsbezirke an LER
ntwurf Berlin 1992 Julı 13 (Ms erselbe ‚DU! begegnet noch
(Dtv ıter des katholischen BUros AchimT Absprache rlın 1992 Ugus!
(Ms 3.3.)
99 MBJS ([Refer: arl Fisher) Vermerk betr TIEe) des katholischen 1SCNOIS VoNnNn
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Kırche in LER danach Kurzeıt1ig für nıcht mehr strıttig. och sıch
der Meldemodus für den weıteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als
K -O _ -Kriterium.  101 Im folgenden wird die rage ach den otıven des
skizzierten ONIINLKES gestellt, der besonders hartnäckıg und zugleich fast ohne
Austausch VON Begründungen geführt worden W3  Z Ausdrücklich wollte das
RIS eın Anmeldefach eine rundıdee se1nes odells stutzen,
maxı1imale Wahlfreıiheit 1M relig1ösen Bereich wahren. TENC kam eın
Abmeldefac auch dessen präjudizıerender Nähe un

wünschten :3 nıcht in rage Diıe Kırchenvertreter tührten eine
Rechtsdebatte ohne weiıtere pädagogısche Begründungen. Sıe leiteten eın
Abmeldefac Adus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in 6, bzw E
und dem Status des ordentliıchen Lehrfachs in S3 SOWIe Au dem
Kabinettsbeschluß VO Juni 9972 ab Möglicherweise hatte der Streıit für dıe
Kırchenvertreter auch eiıne ekklesiologische edeutung. Er betraf das Selbst-
verständnis der Institution als Volkskirche, die sıch nıcht Urc eın Anmelde-
fach eın Strukturelement eiıner Bekenntniskırche abriıngen lassen wollte
Bei %o katholischen Chulern im Land wird dieser Stelle dıe primäre
Örientierung der Berliner Kirchenleitung — jJandesübergreifenden rchen-
kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelısche Kırche im Land dem
mıiıt dem Anmeldefach verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kırche
Raum geben Sie orjentierte sıch damıt möglicherweise ihren entsprechen-
den Erfahrungen aus Zeıiten der DD  z Als ‚„‚Kirche Im Sozialıiısmus‘‘ (1971)102

hatte S1e eıne bekennende Struktur entwickelt. Dıe katholische ‚Kırche in einer
säkularısıerten, materıjalıstiıschen Umwelt  .. (1981)*” hatte eın entsprechendes
Selbstverständnis in Dıstanz Staat und Gesellschaft der DDR nıcht W  N-
NeN

Dıie Konfessionalität
Eın weiterer andar' der tradıtionell mıt TE verbunden wird, betrifft
dıe konfessionelle Homogenıität des RUsSs ın der Trias Lehre-Lehrer-Schüler
Diıe katholischen Kırchenvertreter wollten dies UrcC dıe Bestimmung relati-
vieren, der Schüler nehme ‚1n der Regel“ dem des Bekenntnisses teıl,
dem 1: angehört. S Ausdrücklich wurde der Unterricht auch eilnehmern
ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ” Diese egelung bleibt im

ADN-Pressemitteilung Nr 4027 Entscheidung über katholische Beteiligung LERKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  161  Kirche in LER danach kurzeitig für nicht mehr strittig. !© Doch entpuppte sich  der Meldemodus für den weiteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als  K.-O.-Kriterium. '° Im folgenden wird die Frage nach den Motiven des  skizzierten Konflikts gestellt, der besonders hartnäckig und zugleich fast ohne  Austausch von Begründungen geführt worden war. Ausdrücklich wollte das  MBIJS ein Anmeldefach RU, um eine Grundidee seines Modells zu stützen,  maximale Wahlfreiheit im religiösen Bereich zu wahren. Freilich kam ein  Abmeldefach RU auch wegen dessen präjudizierender Nähe zum uner-  wünschten Art 7,3 GG nicht in Frage. Die Kirchenvertreter führten eine  Rechtsdebatte ohne weitere pädagogische Begründungen. Sie leiteten ein  Abmeldefach aus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in Art. 6,2 bzw. 7,2 GG  und dem Status des ordentlichen Lehrfachs in Art 7,3 GG sowie aus dem  Kabinettsbeschluß vom Juni 1992 ab. Möglicherweise hatte der Streit für die  Kirchenvertreter auch eine ekklesiologische Bedeutung. Er betraf das Selbst-  verständnis der Institution als Volkskirche, die sich nicht durch ein Anmelde-  fach RU ein Strukturelement einer Bekenntniskirche abringen lassen wollte.  Bei 3 % katholischen Schülern im Land wird an dieser Stelle die primäre  Orientierung der Berliner Kirchenleitung an landesübergreifenden Kirchen-  kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelische Kirche im Land dem  mit dem Anmeldefach RU verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kirche  Raum geben. Sie orientierte sich damit möglicherweise an ihren entsprechen-  den Erfahrungen aus Zeiten der DDR. Als „Kirche im Sozialismus‘‘ (1971)  102  hatte sie eine bekennende Struktur entwickelt. Die katholische „Kirche in einer  säkularisierten, materialistischen Umwelt‘‘ (1981)103 hatte ein entsprechendes  Selbstverständnis in Distanz zu Staat und Gesellschaft der DDR nicht gewon-  nen  4.3 Die Konfessionalität  Ein weiterer Standard, der traditionell mit Art 7,3 GG verbunden wird, betrifft  die konfessionelle Homogenität des RUs in der Trias Lehre-Lehrer-Schüler.  Die katholischen Kirchenvertreter wollten dies durch die Bestimmung relati-  vieren, der Schüler nehme ‚„‚in der Regel‘‘ an dem RU des Bekenntnisses teil,  dem er angehört.104 Ausdrücklich wurde der Unterricht auch Teilnehmern  ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ° Diese Regelung bleibt im Rah-  100 ADN-Pressemitteilung Nr. 4027: Entscheidung über katholische Beteiligung an LER  ... vertagt, Berlin 1992, August 11 (Ms, 1 S.).  101 Der Dissens zum Meldemodus führte am 31.8.1992 zu einem fünfmonatigen und am  16.8.1993 zu einem über einjährigen Stillstand der Verhandlungen.  102 Martin Stöhr: Kirche im Sozialismus, in: Evangelisches Kirchenlexikon ..., Bd. 2,  Göttingen 1989, 1098.  103 KK, Berliner Bischofskonferenz (Stv. Vorsitzender Bischof Joachim Wanke), in: Die  Rechtsstellung der Kirchen im geteilten Deutschland/ hg. v. G. Zieger, Köln 1989, 189f.  104 KK, KBB: Gemeinsame Erklärung ... Entwurf, Berlin 1992, März 10 (Ms, 4 S.). Hier  begegnet am ehesten der authentische Kirchenstandpunkt.  105 Vg]. Anm. 98. Allerdings gibt es hier eine Differenzierung bei den für BrandenburgRerlın 1992, August 11 (Ms, 5.)
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IMN der Bestimmungen ZU Würzburger Synodenbeschluß VoN 1974, der
amals nıcht abgelöst war  106 Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-
burg 1er direkt nıcht Von diesem Kirchentext, sondern VOoN einem inıste-

0i FEın Rechtsdirektor Aaus der Berliner Kırchen-rialer. AUS Hessen yaPhängi&) “ }Die Vollversammlung der Deutschen iıschofs-leıtung stammte aUus Hessen.
konferenz hatte 1m März 1995 bewilesen, WwIe eines Kirchengremium
dem Pluralismusdruck dieser Stelle auch Schriutte zurückgehen konnte, als
S1e die konfessionelle Trıias ohne Relativierungen woillte 109 Die konfessionelle
Öffnung des RUs wurde in Brandenburg nnähernd nıe im Sınn der Okumene
etwa als situationsgemäße Umsetzung Von F3 ErWOSCNH. Lediglich
einer Stelle brachte die amalige Bildungsministerin Bırthler regierungsintern
diesen Gedanken mıiıt ezu auf dıe katholıische Kırche eın DDies geschah, als
sich die Verhandlungsposıtionen VoNn BJS und Kırche 1im Julı 9972 rzfirı-

stig weitgehend angenähert hatten. Da tellte Bıirthler dem vergleichsweise
regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kırche dıe rage nach der
Öl;UIIICIIC e X  10 Der Verhandlungsverlauf atte sich nıe derart stabilisiert, daß
dieses ema OIlzıe aufgenommen worden ware

als ach der öffentlichen Schule
Eın weiliterer andar' den dıe Kirche aus Art 3 ableıtete, betraf als
Veranstaltung der öffentlichen Schule Damıt ollten dıie ministeriellen VOor-

stellungen abgewehrt werden, wonach dieser abgesehen VON se1iner

zuständigen Kirchenleitungen So plädierte der Generalvıkar der Apostolischen Adminıt-
stratur Görlıtz Prälat Bıirkner für die auie als Vorausse'  ng des RUs; vgl MBJS

Hofmann) Vermerk über das espräc mıiıt Vertretern der Kırchen und Religionsge-
meinschaften be1ı der Ministerin162  Dieter Fauth  men der Bestimmungen zum Würzburger Synodenbeschluß von 1974, der  damals nicht abgelöst war. !® Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-  burg hier direkt nicht von diesem Kirchentext, sondern von einem Ministe-  97 Ein Rechtsdirektor aus der Berliner Kirchen-  rialerlaß aus Hessen abhäng% C !  Die Vollversammlung der Deutschen Bischofs-  leitung stammte aus Hessen.  konferenz hatte im März 1995 bewiesen, wie ein hohes Kirchengremium unter  dem Pluralismusdruck an dieser Stelle auch Schritte zurückgehen konnte, als  sie die konfessionelle Trias ohne Relativierungen wollte. 109 Die konfessionelle  Öffnung des RUs wurde in Brandenburg annähernd nie im Sinn der Ökumene  etwa als situationsgemäße Umsetzung von Art 7,3 GG erwogen. Lediglich an  einer Stelle brachte die damalige Bildungsministerin Birthler regierungsintern  diesen Gedanken mit Bezug auf die katholische Kirche ein. Dies geschah, als  sich die Verhandlungspositionen von MBJS und Kirche im Juli 1992 kurzfri-  stig weitgehend angenähert hatten. Da stellte Birthler zu dem vergleichsweise  regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kirche die Frage nach der  Ökumene. !!° Der Verhandlungsverlauf hatte sich nie derart stabilisiert, daß  dieses Thema offiziell aufgenommen worden wäre.  4.4 RU als Fach der öffentlichen Schule  Ein weiterer Standard, den die Kirche aus Art 7,3 GG ableitete, betraf RU als  Veranstaltung der öffentlichen Schule. Damit sollten die ministeriellen Vor-  stellungen abgewehrt werden, wonach dieser RU abgesehen von seiner  zuständigen Kirchenleitungen. So plädierte der Generalvikar der Apostolischen Admini-  stratur Görlitz Prälat Birkner für die Taufe als Voraussetzung des RUs; vgl. LB, MBIJS  (... Hofmann): Vermerk über das Gespräch mit Vertretern der Kirchen und Religionsge-  meinschaften bei der Ministerin ... am 18.3.1991, Potsdam 1991, März 26 (Ms, 5 S3:  Doch wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung nicht bedeutsam, da  Görlitz die Federführung an Berlin abgab.  106 KK, Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn 1974,  November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode ... Beschlüsse  der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg 1976, 146, Nr. 2.7.4 f.  107 Land Hessen, Kultusministerium: RU. Erlaß ..., (Wiesbaden) 1991, Juni 5, in:  Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 44(1991)Nr. 7, 425-427.  108 KK, KBB (... Heinz Brauburger): Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,  in: Frankfurter Rundschau, Jg. 1991, Nr. 268 von November 18, S. 16. — Ders./Stv. Leiter  des katholischen Büros Achim Faber): Vermerk zu den wesentlichen Aussagen des  Kabinettsbeschlusses vom 2.6.1992 ..., Berlin 1992, Juni 16 (Ms, 5 S.).  109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn  1974, November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der  Bistümer in der BRD. Beschlüsse der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg u. a. 1976, 146,  Nr. 2.7. 4 f. KK, Deutsche Bischofskonferenz (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler):  Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-  ster vom 6. bis 9.3.1995, Bonn 1995, März 9, in: Arbeitshilfe für den ev. RU an Gymnasien.  Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth.  Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43.  110 KK 1992, Juli 13 (wie Anm. 98). Birthler glossierte die wohlwollende Besprechung  dieses Entwurfs durch den zuständigen Abteilungsleiter im MBJS u. a. mit dem Vermerk  „Ökumene?‘‘ ; vgl. LB, MBJS 1992, August 11 (wie Anm. 95) $ 2:8.3.1991, Potsdam 1991, MArz (Ms, 5
och wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung N1IC. edeutsam, da
Görlıtz dıe Federführung Berlıin abgal
106 KK, Gemeinsame Synode der Bıstümer In der Der in der Schule, Bonn 1974,
November 20-24, In Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode162  Dieter Fauth  men der Bestimmungen zum Würzburger Synodenbeschluß von 1974, der  damals nicht abgelöst war. !® Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-  burg hier direkt nicht von diesem Kirchentext, sondern von einem Ministe-  97 Ein Rechtsdirektor aus der Berliner Kirchen-  rialerlaß aus Hessen abhäng% C !  Die Vollversammlung der Deutschen Bischofs-  leitung stammte aus Hessen.  konferenz hatte im März 1995 bewiesen, wie ein hohes Kirchengremium unter  dem Pluralismusdruck an dieser Stelle auch Schritte zurückgehen konnte, als  sie die konfessionelle Trias ohne Relativierungen wollte. 109 Die konfessionelle  Öffnung des RUs wurde in Brandenburg annähernd nie im Sinn der Ökumene  etwa als situationsgemäße Umsetzung von Art 7,3 GG erwogen. Lediglich an  einer Stelle brachte die damalige Bildungsministerin Birthler regierungsintern  diesen Gedanken mit Bezug auf die katholische Kirche ein. Dies geschah, als  sich die Verhandlungspositionen von MBJS und Kirche im Juli 1992 kurzfri-  stig weitgehend angenähert hatten. Da stellte Birthler zu dem vergleichsweise  regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kirche die Frage nach der  Ökumene. !!° Der Verhandlungsverlauf hatte sich nie derart stabilisiert, daß  dieses Thema offiziell aufgenommen worden wäre.  4.4 RU als Fach der öffentlichen Schule  Ein weiterer Standard, den die Kirche aus Art 7,3 GG ableitete, betraf RU als  Veranstaltung der öffentlichen Schule. Damit sollten die ministeriellen Vor-  stellungen abgewehrt werden, wonach dieser RU abgesehen von seiner  zuständigen Kirchenleitungen. So plädierte der Generalvikar der Apostolischen Admini-  stratur Görlitz Prälat Birkner für die Taufe als Voraussetzung des RUs; vgl. LB, MBIJS  (... Hofmann): Vermerk über das Gespräch mit Vertretern der Kirchen und Religionsge-  meinschaften bei der Ministerin ... am 18.3.1991, Potsdam 1991, März 26 (Ms, 5 S3:  Doch wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung nicht bedeutsam, da  Görlitz die Federführung an Berlin abgab.  106 KK, Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn 1974,  November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode ... Beschlüsse  der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg 1976, 146, Nr. 2.7.4 f.  107 Land Hessen, Kultusministerium: RU. Erlaß ..., (Wiesbaden) 1991, Juni 5, in:  Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 44(1991)Nr. 7, 425-427.  108 KK, KBB (... Heinz Brauburger): Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,  in: Frankfurter Rundschau, Jg. 1991, Nr. 268 von November 18, S. 16. — Ders./Stv. Leiter  des katholischen Büros Achim Faber): Vermerk zu den wesentlichen Aussagen des  Kabinettsbeschlusses vom 2.6.1992 ..., Berlin 1992, Juni 16 (Ms, 5 S.).  109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn  1974, November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der  Bistümer in der BRD. Beschlüsse der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg u. a. 1976, 146,  Nr. 2.7. 4 f. KK, Deutsche Bischofskonferenz (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler):  Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-  ster vom 6. bis 9.3.1995, Bonn 1995, März 9, in: Arbeitshilfe für den ev. RU an Gymnasien.  Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth.  Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43.  110 KK 1992, Juli 13 (wie Anm. 98). Birthler glossierte die wohlwollende Besprechung  dieses Entwurfs durch den zuständigen Abteilungsleiter im MBJS u. a. mit dem Vermerk  „Ökumene?‘‘ ; vgl. LB, MBJS 1992, August 11 (wie Anm. 95) $ 2:Beschlüsse
der Vollversammlung, 1‚ Freiburg 1976, 146, Nr D
107 and Hessen, Kultusministerium: T1a (Wiesbaden) 1991, unı d; in

des Hessischen Kultusministerliums 44(1991 )Nr. . 425-427
108 KK, Heiınz Brauburger) Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,
In Frankfurter Rundschau, Jg 1991, Nr 268 Von November 1 9 ers Leıiter
des tholischen Büros Achim Faber) Vermerk den wesentlichen Aussagen des
Kabinettsbeschlusses VOIIl 2.6.1992 Berlın 1992, Juni (Ms, S.)
109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Der in der Schule, Bonn
1974, November 20-24, in Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der
Bıstümer in der BR.  O Beschlüsse der Vollversammlung, 19 Freiburg 1976, 146,
Nr KK, Deutsche Bischofskonferenz ekretär Prälat ılhelm Schätzler):
Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-
ster VO!] bIs 1995 Bonn 1995 MAÄrz 9, in Arbeitshilfe für den Gymnasıien.

nformation 31/ hg der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth
Kirche in ayern, (Erlangen 40-43
110 1992, Julı 13 (wıe Anm. 98) er glossierte die wohlwollende Besprechung
dieses rfs IUTrC. den zuständigen Abteilungsleiter MBIJS mıiıt dem Vermerk
‚„„‚Ökumene?‘‘ vgl L 9 MBJS 1992, Uugus! 11 (wie Anm 95),



Kathol. Religionslehre In bildungsrechtlicher IC 163

Durc!  rung in Schulräumen eıne rein kırchliche Veranstaltung se1 Dagegen
wurde ın der Kırche vertreiten, bereıts dıie ınführung des RUSs in den chulen
sel Angelegenheit des Landes. ** Der unterlıege der staatlıchen chulauf-
sıcht und sSe1 in der ege auch VOIl Lehrern 1mM Landesdienst halten
Rahmenpläne, Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel selen VO Minıister1-

erlassen. TENNC wurde be1 en den Unterricht konstituierenden
Faktoren das Einvernehmen der Kırche verlangt. och wurde die primäre

2 Mıiıt diesen Forderungen bewegte siıch dıeInıtiatıve des Landes erwartet
Kırche 1m tradiıtionellen Rahmen eINes RUSs gemäß F3 1C
traditionell ISt, daß zeitweıse auch eın akzeptiert worden wäre, der epochal
und nıcht durchgehend 1mM Schuljahr stattfıindet. 13 eptiert die Kirche
auch lediglich mıt eıner Wochenstunde, wobe!l eın Ersatzfach hınzutreten
hätte mussen Als olches Ersatzfach hätte dıe Kırche auch staatlıche Relig1-
onskunde und nıcht Jedigliıch akzeptiert. Unter diesen Bedingungen ware
auch LER als Pflichtfach mıt einer Wochenstunde hingenommen worden. ‘
WEe]1 weitere der traditionellen andhabe VON 73 NECUC

Gestaltungen des schulıschen RUSs sınd ohl In der Diasporasıtuation der
Brandenburger Katholiken egründet. /Zum einen sollte I£ den
Umständen ruhen können, WE lediglich sehr kleine Religionsgruppen
einer Schule zustande kommen würden. Dann sollte der kirchliche
Veranstaltung in der Schule sein  115 Zum anderen sollte 6S möglıch se1n,

gemäß Art TE auch ın kirchlichen Räumen stattfindet. Die letzte
Varıante wurde VO BJS als ‚„‚stark überzogene Auslegung‘ Von 133

abgelehnt. B Insgesamt wollite dıe Kirche in dem Bereıich, der dıe
Gestaltung des Schulalltags erı ehesten situatiıve Umsetzungen VON

Art S
Religiöse Bildung außerhalb VO.:  S

Aufgrund des relig1onsbezogenen Bıldungskonzepts der Brandenburger Re-
gierung tellte sıch für die Kırche dıe rage nach dem Umgang mıt relıg1öser
Schulbildung aqaußerhalb des RUSs auch in bildungsrechtlicher 1C und nıcht
ledigliıch pädagogısc besonders dringlıch. Hıer greift och mehr als be1ı den

besprochenen Standards außer T auch das mıt 6, und L

137 LB, MBJSKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  163  Durchführung in Schulräumen eine rein kirchliche Veranstaltung sei. Dagegen  wurde in der Kirche vertreten, bereits die Einführung des RUs in den Schulen  sei Angelegenheit des Landes.!!! Der RU unterliege der staatlichen Schulauf-  sicht und sei in der Regel auch von Lehrern im Landesdienst zu halten.  Rahmenpläne, Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel seien vom Ministeri-  um zu erlassen. Freilich wurde bei allen den Unterricht konstituierenden  Faktoren das Einvernehmen der Kirche verlangt. Doch wurde die primäre  112  Mit diesen Forderungen bewegte sich die  Initiative des Landes erwartet.  Kirche im traditionellen Rahmen eines RUs gemäß Art 7,3 GG. Nicht  traditionell ist, daß zeitweise auch ein RU akzeptiert worden wäre, der epochal  und nicht durchgehend im Schuljahr stattfindet. M Akzeptiert hätte die Kirche  auch RU lediglich mit einer Wochenstunde, wobei ein Ersatzfach hinzutreten  hätte müssen. Als solches Ersatzfach hätte die Kirche auch staatliche Religi-  onskunde und nicht lediglich Ethik akzeptiert. Unter diesen Bedingungen wäre  auch LER als Pflichtfach mit einer Wochenstunde hingenommen worden.*  Zwei weitere gemessen an der traditionellen Handhabe von Art 7,3 GG neue  Gestaltungen des schulischen RUs sind wohl in der Diasporasituation der  Brandenburger Katholiken begründet. Zum einen sollte Art 7,3 GG unter den  Umständen ruhen können, wenn lediglich sehr kleine Religionsgruppen an  einer Schule zustande kommen würden. Dann sollte der RU kirchliche  Veranstaltung in der Schule sein.'!* Zum anderen sollte es möglich sein, daß  RU gemäß Art 7,3 GG auch in kirchlichen Räumen stattfindet. Die letzte  Variante wurde vom MBIJS als „stark überzogene Auslegung‘““ von Art 7,3  GG abgelehnt.116 Insgesamt wollte die Kirche in dem Bereich, der die  Gestaltung des Schulalltags betrifft, am ehesten situative Umsetzungen von  Art 7,3 GG wagen.  4.5 Religiöse Bildung außerhalb vom RU  Aufgrund des religionsbezogenen Bildungskonzepts der Brandenburger Re-  gierung stellte sich für die Kirche die Frage nach dem Umgang mit religiöser  Schulbildung außerhalb des RUs auch in bildungsrechtlicher Sicht und nicht  lediglich pädagogisch besonders dringlich. Hier greift noch mehr als bei den  zuvor besprochenen Standards außer Art 7,3 GG auch das mit Art 6,2 und 7,2  111 1LB, MBIJS ( ... Hofmann): Vermerk zum Gespräch des Ministerpräsidenten Manfred  Stolpe mit den Vertretern der Landeskirchen am 27.1.1992, Potsdam 1992, Januar 28, S.  2 (Ms, 3 S.).  112 KK 1992, März 10 (wie Anm. 104).  113 KK 1992, August 14 (wie Anm. 98).  114 KK, KBB: Chronologie der wichtigsten Verhandlungsschritte zu LER, Berlin 1992,  September 25, S. 4 (Ms, 6 S.). Auf das zuletzt skizzierte Konzept hatten sich Vertreter von  Land und Kirchen auf Referentenebene am 18.3.1992 verständigt. Doch wurde es von der  damaligen Bildungsministerin abgelehnt.  115 KK 1992, März 10 (wie Anm. 104) Art. I, 3.  116 1LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann) betr. Offener Brief an den Kardinal  Sterzinsky, (Potsdam) 1992, September 8, S. 1.Hofmann) Vermerk Zum espräc) des Ministerpräsiıdenten Manfred
Stolpe mıt den Vertretern der Landeskirchen E: Potsdam 1992, Januar 28,

(Ms,
112 KK 1992, Maärz (wıe Anm 104)
113 1992, Uugus (wıe Anm 98)
114 Chronologie der wichtigsten Verhandlungsschritte LEK, Berlın 1992,
September 25 (Ms, Auf das zuletzt skizzierte Konzept en sıch Vertreter VOIN

and und Kırchen auf Referentenebene 8 23 1992 verständigt. Doch wurde von der
amalıgen Bildungsministerin abgelehnt.
115 1992, Maäarz (wie Anm 104) Art I’
116 E MBIJS ([Abteilungsleiter Jan| Hofmann) Offener TIE) den Kardınal
Sterzinsky, (Potsdam) 1992, September S,
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garantıerte primäre eCc der Eiltern bzw relıgıonsmündıgen chüler, dıe
miıt Art 4,1 verbürgte indıyvıduelle Bekenntnisfreiheit SOWIe dıe mıit Art
S festgeschriebene weltanschaulıche Neutralıtät des Staates. Tradıtionell

verficht dıe Kırche ein absolutes Tabu relıg1Öser Wertebildung ohne kırchliche
Beteijlıgung. uch einen mıiıt entsprechenden spekten versehenen nter-
richt kann sıch dıe Kırche lediglich ın Partnerschaft bzw Sal 1Im Dienst miıt
dem enken egen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs
mıt nsprüchen eines Schulfaches auf nıcht konfessionelle relig1öse Wertebil-
dung mußte sıch die Berlıner Kirchenleitung hıer auch bıldungsrechtlich
differenzierter äaußern als dies herkömmlıich der Fall War aDel kam 6S auch

Modifizıerungen bekannter tradıtioneller Kirchenposıtionen.
Grundlegend WaT dıe Kritik der Kırche Pflichtfach LER, konfessionelle
Anteiıle 3TE authentische Glaubensvertreter einbringen wollen, da dies
das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw dıe Relıgionsmündigkeıt des CNulers
über 14 ahren jgnoriere. 17 egen die verfassungsgemäße weltanschaulıiche
Neutralıtät des Staates habe der aa in LER eiıne entsprechende
Monopolstellung. S Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem
Staat könne LER schon al nıcht anstelle VOoN treten.!  19 eligıon onne
AUsSs Verfassungsgründen nıcht integrierter Bestandteil eines Schulfaches qußer-
halb des RUSs sein  120 Der skizziıerte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,
dıe relıg1öse Bıldung auf beschränken Die Schule sSEe1 mıt Ta
in der e26 nıcht bekenntnisfre1, sondern Gemeinschaftsschule.!*} och
durfte 65 keine relig1öse Wertebildung ohne konfessionelle Orlentierung
geben Insgesamt macht der hıer skizzıiıerte Kirchenstandpunkt eine rel1ı-
g1Ööse Bıldung außerhalb Von noch eıinmal eutlic. WIE selbst auf der
unftersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung VOT em Vertas-
sungsrecht SCITUNSCH worden Walr

le bısherigen ZU Verhältnis Von elıgıon und Schule gebotenen usfüh-
reflektieren die relıg1öse ertebildung. Juristisch anders beurteilt wiıird

VOINl den Kırchenvertretern die Relıgi1onskunde In LER, die prımär auf NIOTr-
matıon und Urteilsbildung bzıelt und erst ekundär bzw nıcht mehr intentio-
nal eine eigene relig1öse Wertebildung mıt einschlıe Der Berliner Bischof
Sterzinsky dagegen könne er ‚„keine Einwände erheben‘‘ 122 enDar
117 (Bischof eorg Cardınal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator VON Görlıtz Bı-
schof Huhn) alle164  Dieter Fauth  GG garantierte primäre Recht der Eltern bzw. religionsmündigen Schüler, die  mit Art 4,1 GG verbürgte individuelle Bekenntnisfreiheit sowie die mit Art  3,3 GG festgeschriebene weltanschauliche Neutralität des Staates. Traditionell  verficht die Kirche ein absolutes Tabu religiöser Wertebildung ohne kirchliche  Beteiligung. Auch einen mit entsprechenden Aspekten versehenen Ethikunter-  richt kann sich die Kirche lediglich in Partnerschaft bzw. gar im Dienst mit  dem RU denken. Wegen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs  mit Ansprüchen eines Schulfaches auf nicht konfessionelle religiöse Wertebil-  dung mußte sich die Berliner Kirchenleitung hier auch bildungsrechtlich  differenzierter äußern als dies herkömmlich der Fall war. Dabei kam es auch  zu Modifizierungen bekannter traditioneller Kirchenpositionen.  Grundlegend war die Kritik der Kirche am Pflichtfach LER, konfessionelle  Anteile durch authentische Glaubensvertreter einbringen zu wollen, da dies  das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw. die Religionsmündigkeit des Schülers  über 14 Jahren ignoriere. Z Gegen die verfassungsgemäße weltanschauliche  Neutralität des Staates habe der Staat in LER sogar eine entsprechende  Monopolstellung.“8 Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem  Staat könne LER schon gar nicht anstelle von RU treten.!!? Religion könne  aus Verfassungsgründen nicht integrierter Bestandteil eines Schulfaches außer-  halb des RUs sein. !”° Der skizzierte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,  die religiöse Bildung auf RU zu beschränken. Die Schule sei mit Art 7,3 GG  in der Regel nicht bekenntnisfrei, sondern Gemeinschaftsschule. *! Doch  durfte es keine religiöse Wertebildung ohne konfessionelle Orientierung  geben. Insgesamt macht der hier skizzierte Kirchenstandpunkt um eine reli-  giöse Bildung außerhalb von RU noch einmal deutlich, wie selbst auf der  untersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung vor allem um Verfas-  sungsrecht gerungen worden war.  Alle bisherigen zum Verhältnis von Religion und Schule gebotenen Ausfüh-  rungen reflektieren die religiöse Wertebildung. Juristisch anders beurteilt wird  von den Kirchenvertretern die Religionskunde in LER, die primär auf Infor-  mation und Urteilsbildung abzielt und erst sekundär bzw. nicht mehr intentio-  nal eine eigene religiöse Wertebildung mit einschließt. Der Berliner Bischof  Sterzinsky sagte, dagegen könne er „„keine Einwände erheben‘‘ .7 Offenbar  117 KK (Bischof Georg Cardinal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator von Görlitz Bi-  schof Bernhard Huhn) an alle ... Mitarbeiter in der Seelsorge des Bistums Berlin im LB +  Anlage, Berlin 1992, September 16, S. 1 (Ms, 3 + 6 S.); vgl. Deutsches Reich, Ministerium  des Innern (Der Minister): Gesetz zur religiösen Kindererziehung, Berlin 1921, Juli 15,  in: Reichs-Gesetzblatt/ hg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1921-23, 940 f, 5,  zitiert in Mangoldt-Klein (wie Anm. 30), Art 4, 1. 2, Rdn. 39.  118 KK, KBB: Stellungnahme ... zu den Arbeitsstandpunkten des MBJS zu LER, Berlin  1991, April 25 (Ms, 2 S.). Vgl. diesen ersten offiziellen Text der Regierung zu LER vom  15.2.1991, in: Die Christenlehre 44 (1991), 312-314.  119 KK 1992, September 25 (wie Anm 114), S. 2.  120 KK 1992, September 16 (wie Anm. 117) S. 1.  121 KK 1992, Juni 16 (wie Anm. 108).Miıtarbeiter In der Seelsorge des Biıstums Berlın 1im
Anlage, Berlıin 1992, September O (Ms, 5.) vgl Deutsches Reich, Miınısterium
des Innern (Der Minıister) Gesetz relıg1ösen Kindererziehung, Berlın 1921, Julı ;
ın eıichs-'  esetzblatt/ hg Reichsministeriuum des Innern, Berlin 1921-23, 940 L, .
ıtıert in Mangoldt-Kleın (wıe Anm 30), 4, Z Rdn
118 KK, Stellungnahme164  Dieter Fauth  GG garantierte primäre Recht der Eltern bzw. religionsmündigen Schüler, die  mit Art 4,1 GG verbürgte individuelle Bekenntnisfreiheit sowie die mit Art  3,3 GG festgeschriebene weltanschauliche Neutralität des Staates. Traditionell  verficht die Kirche ein absolutes Tabu religiöser Wertebildung ohne kirchliche  Beteiligung. Auch einen mit entsprechenden Aspekten versehenen Ethikunter-  richt kann sich die Kirche lediglich in Partnerschaft bzw. gar im Dienst mit  dem RU denken. Wegen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs  mit Ansprüchen eines Schulfaches auf nicht konfessionelle religiöse Wertebil-  dung mußte sich die Berliner Kirchenleitung hier auch bildungsrechtlich  differenzierter äußern als dies herkömmlich der Fall war. Dabei kam es auch  zu Modifizierungen bekannter traditioneller Kirchenpositionen.  Grundlegend war die Kritik der Kirche am Pflichtfach LER, konfessionelle  Anteile durch authentische Glaubensvertreter einbringen zu wollen, da dies  das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw. die Religionsmündigkeit des Schülers  über 14 Jahren ignoriere. Z Gegen die verfassungsgemäße weltanschauliche  Neutralität des Staates habe der Staat in LER sogar eine entsprechende  Monopolstellung.“8 Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem  Staat könne LER schon gar nicht anstelle von RU treten.!!? Religion könne  aus Verfassungsgründen nicht integrierter Bestandteil eines Schulfaches außer-  halb des RUs sein. !”° Der skizzierte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,  die religiöse Bildung auf RU zu beschränken. Die Schule sei mit Art 7,3 GG  in der Regel nicht bekenntnisfrei, sondern Gemeinschaftsschule. *! Doch  durfte es keine religiöse Wertebildung ohne konfessionelle Orientierung  geben. Insgesamt macht der hier skizzierte Kirchenstandpunkt um eine reli-  giöse Bildung außerhalb von RU noch einmal deutlich, wie selbst auf der  untersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung vor allem um Verfas-  sungsrecht gerungen worden war.  Alle bisherigen zum Verhältnis von Religion und Schule gebotenen Ausfüh-  rungen reflektieren die religiöse Wertebildung. Juristisch anders beurteilt wird  von den Kirchenvertretern die Religionskunde in LER, die primär auf Infor-  mation und Urteilsbildung abzielt und erst sekundär bzw. nicht mehr intentio-  nal eine eigene religiöse Wertebildung mit einschließt. Der Berliner Bischof  Sterzinsky sagte, dagegen könne er „„keine Einwände erheben‘‘ .7 Offenbar  117 KK (Bischof Georg Cardinal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator von Görlitz Bi-  schof Bernhard Huhn) an alle ... Mitarbeiter in der Seelsorge des Bistums Berlin im LB +  Anlage, Berlin 1992, September 16, S. 1 (Ms, 3 + 6 S.); vgl. Deutsches Reich, Ministerium  des Innern (Der Minister): Gesetz zur religiösen Kindererziehung, Berlin 1921, Juli 15,  in: Reichs-Gesetzblatt/ hg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1921-23, 940 f, 5,  zitiert in Mangoldt-Klein (wie Anm. 30), Art 4, 1. 2, Rdn. 39.  118 KK, KBB: Stellungnahme ... zu den Arbeitsstandpunkten des MBJS zu LER, Berlin  1991, April 25 (Ms, 2 S.). Vgl. diesen ersten offiziellen Text der Regierung zu LER vom  15.2.1991, in: Die Christenlehre 44 (1991), 312-314.  119 KK 1992, September 25 (wie Anm 114), S. 2.  120 KK 1992, September 16 (wie Anm. 117) S. 1.  121 KK 1992, Juni 16 (wie Anm. 108).ZU den Arbeıtsstandpunkten des MBJS LER, Berlın
1991, Prı z (Ms, 5 Vgl diesen ersten offiziellen ext der eglerung LER VOm

5.2.1991, In Die Christenlehre (1991) 2312-314
119 KK 1992, September 7 (wıe Anm 114),
120 1992, September (wıe Anm LEA
OM 1992, Juniı (wıe Anm 108)
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akzeptierte die Kırche Juristischer Perspektive eine iıde  pische ren-
NUNg Von konfessorischem und relıgı1onskundlıchem Unterricht und hinterfrag-

weder dıe sachımmanenten Schwierigkeiten dieser Trennung noch die
chwankungen 1Im MBIJS, inwliefern mıt dem religionskundlichen Ansatz auch
auf relıg1öse Identitätsbildung abgezlielt werden sollte ine kirchliche Bete1-
lıgung dieser Vermittlungsform, WI1Ie sS$1e In der Übergangszeit 1990 Von

Regilerungs- und Kırchenvertretern noch angestrebt worden WAar, wurde In den
Verhandlungen Vereinbarungserklärungen ab 1991 nıcht mehr CIWOBCN.

Bildungsrechtliche Parıtät Von verschiedenem
Diıe zeıtlich fast parallelen Verhandlungen des Landes mıt EFKR und O-
iıscher Kırche führten VOI em unmıiıttelbar nach SC einer Vereinba-
rungserklärung zwıischen Land und EKB 1ImM Julı und August 997 ZUTr rage
nach der „relıg1onsrechtlichen Parıtät‘® 1Im Umgang des Staates mıt verschie-
denen Kırchen Vertreter Von katholischer Kırche und Land warfen ihrem
jeweılıgen Gegenüber eine Mißachtung dieses Grundsatzes VO  S Die katholı-
sche Kırchenleitung hatte eine einjährıge gemeinsame Verhandlungsführung
mıt der EKBB seıit März 1997 vorläufig aufgegeben. 123 Am Ende der skizzler-
ten, gescheıterten nnäherungsphase VOoO Julı/August 19972 warf das MBIJS
der katholischen Kirchenleitung VOT, s1e habe abgelehnt, 1m Sınn einer
Gleichbehandlung der Kırchen gemeinsame Verhandlungen der egierung mıiıt
beiden großen Kırchen zuzulassen. Im selben Monat formulierte dıe katho-
lısche Kırche den Vorwurf, das RBIS se1 „„CNIg dem Prinzip der relig1-
onsrechtlichen Parıtät nıcht bereıit (gewesen), einen dem ‚„„‚Gemeimmsamen
Protoko  6 mıt der evangelıschen Kırche gleichwertigen Vertrag mıt der
katholischen Kırche abzuschließen  6 > obwohl die katholische Kırche
weniger geforde habe als der EKBB zugestanden worden sel1. Die katholische
Kırche ware mıt einer Vereinbarung lediglich über die Mitarbeit In LER
zufrieden BEWESCNH, während mıiıt der EKBBRB zugleich außerhalb VonNn LER
geregelt worden se1i Der Streıit macht eutlıc. el Vertragspartner
den Grundsatz der bildungsrechtlichen Parıtät im Umgang des Staates mıt
Kirchen hatten. Sıe vermochten diesen Grundsatz jedoch praktisch
nıcht umzusetzen

Fazıt ZU.  S Abschnuitt
Im Land Brandenburg begegnete der Versuch, bıldungsrechtliche Angelegen-
heiten VON Verfassungsrang auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärung
regeln wollen Üblicherweise sınd Ausführungsbestimmungen ZUT relıg1-
122 L MBJS Hanßen): Vermerk über eın espräc|l des Ministers (Roland Resch) mıt
Kardinal Sterzinsky l 4.8.1994, Potsdam 1994, August 10, (Ms S.)
123 Miıt 1992, März (wie Anm 104) verließ dıe die gemeinsame Verhandlungs-
linie mıt der EKB gegenüber dem MBJS
124 LB, MBIJS 1992, September (wıe Anm 116),
125 1992, September (wıe Anm 114), TEeNC. trebte uch dıe katholische Kırche
ıne Regelung außerhalb Von LER d vgl eb  O
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onsbezogenen Bıldung Gegenstand Vereinbarungsentwurfes Zu dem
Interesse Von Land und Kirche der egelung hochrangiger Rechtsprobleme
auf hierarchisch niedriger ene WAaT 65 aufgrund Ifenen Rechtslage
auf Verfassungs und Landesgesetzebene ekommen DIie Verhandlungen
einNne Vereinbarungserklärung auch VonNn der offnung beıider Verhand-
Jungspartner mıiıt Ausführungsbestimmungen bildungsrechtlıch VOCI-

gleichsweiıse nıederrang1ıge Sachverhalte sehung VOIN hochrangigen
Rechtsdifferenzen regeln können Dieser Versuch ISt Brandenburg
jedenfalls bezogen auf die katholische Kırche gescheıtert
Mıt den Vereinbarungsentwürfen wurde die Verhandlungsebene beleuchtet
auf der dıie Rechtsdebatten Vergleich en vorher besprochenen
Bereichen engsten miı1t konkreten Ausgestaltungen der relig1ionsbezogenen
Bildungslandschaft verbunden Da dıie Verhandlungspartner auf dieser
ene der RechtspraxI1s nıcht mehr ausschließlich auf grundsätzliıche Rechts-
debatten fixiert zeıgte sıch hıer deutlichsten inwiefernel| Seıiten
auch Rechtsbereich Abstrichen und Modifizierungen VON ihrem WC1-
igen dealen Standpunkt fahıg Die bildungsrechtliıch begründeten
Standards katholischer Religionslehre ZCISCHN auf der ene VOoN Vereıinba-
rungsentwürfen sowochl unveräußerliche Konstanten als auch eiINe BCWISSC
Vanrıjabilıität der kirchlichen OsSs1ıtL10N Festgehalten wurde als ordentlı-
chem eNriaCc mıt Abmeldemöglichkeıit konfessionellen ar.  er des
Faches und Tabu relıg1öser Wertebildung außerhalb VOIll ohne konfes-
s1ionelle Bındung Bildungsrechtlich nicht problematıisıert wurde Religionskun-
de 1 staatlıcher Verantwortung.
Während die Kırche hıinsıchtliıch der ortsungebundenen Kriterien relig1öser
Schulbildung feste Posıtionen vertrat zeigte SIC be1 der situationsgebundenen
Durchführung des RUSs C11NC SCWISSC Varıjabilität dıie auch für die Rechtsaus-
legung bedeutsam SEWESCH Wal TEMC en d1ie Kırchenvertreter selbst

eiwa mi ihrer Rede VON der situationsgemäßen Umsetzung der Rechts-
tradıtiıon des Grundgesetzes dıe Kontinultäi und nıcht das Neue der
einschlägıgen Rechtskultur betont Das Wal verhandlungsstrategisch geWl
Opportun och 1St e1iINe NeUC Rechtsauslegung VO Art eiwa MIL dem
zeıtweılligen Zugeständnis der Kirchenvertreter verbunden auch DbZW

ausscnhlieblic. ahmen VOI LER anzubieten Irotz ahrung
der aCNSIru.  ren WaTr damıt niıcht mehr seıtherigen Sınn des Verfas-
sungstexXtes als unverbundenes Schulfach begriffen worden 1Nne NEeEUeE Rechts-
auslegung WaTr auch dem zeitweiligen Zugeständnis der Kırche implızlert
zugunsten VoNn LER oder gal Religionskunde auf dıie der tradıtionell
gegebenen Unterrichtszeit für konfessionellen verzichten Hıermıit
wurde C111e Vergleichbarkeıt VON öffentlicher Religionskunde und kirchlicher
Religionslehre vorausgesetzt während gerade dıe Unersetzbarkeıt
der kiırchlichen re verficht Insgesamt machte dıe Analyse der Vereinba-
rungsentwürfe und der auf SIC bezogenen Verhandlungen praxiısbezogen die
unveräußerlichen Konstanten und die Varıablen relig1onsbezogener chulbil-
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dung ın der katholischen Tc angesichts e1ines en Ööffentlichen uralıs-
musdrucks eutlic

Schluß
Bedingt Uurc die mbruchzeıt nach 089 Wäal die katholische Kırche 1mM Land
Brandenburg auf verschıedenen bıldungsrechtlıchen Ebenen paralle Ver-
handlungen gefordert. aher zeigt der Beıtrag, WIEe dieselben Rechtsinteressen
In verschıedenen Rechtsbereichen teıils analog, teıls mıiıt jeweıls eigenen
Akzenten vertireten wurden.
Auf Verfassungsebene mündete das Interesse der Kırchenvertreter als
eiıner Veranstaltung des Staates In Verantwortung der Kırchen In staatstheo-
retische Grundforderungen. Diese orjıentierten VOT Miıtte 1990 der Vertfas-
sungstradıtion der DDR, danach den Grundgesetztexten ZUT weltanschau-
lıchen Neutralıtät des Staates, ZU)  Z prımären Erziehungsrecht der Eiltern 1Im
Staat und ZUT freiıen auDens- und Bekenntnispflege, unabhängıig etwa Von

einem Minoritätenstatus der Glaubensgruppe.
In den Debatten Staatskiırchentexte kulminierte dıe bildungsrechtliıche
Debatte in Fragen nach der Identifizıierung VON wecCNnseinden Staatengebilden
als verläßlıche Vertragspartner der andauernden Institution Kırche Weıterhin
wurde auf dieser ene bedeutsam, w1ıe das verfassungstheoretisch debattierte
Staats-Kirchen-Verhältnis In der Rechtspraxıs auszugestalten se1 Strittig Waäl,
ob die relıg10nNsbezogene Schulbildung Gegenstand eines Staatskırchenver-

sein sollte oder deutliıcher der staatlıchen Hoheıiıt und damıt dem Landes-
schulgesetz zuzuordnen se1 Strittig Wal, WIe sıch auf die Bıldung bezogene
Konkordatsrechte ZUT Bildungshoheıit der Länder verhalten und wIıe weiıt der
Eıinfluß der Kırchen auf dıe theologische und damıt auch religionspädagog1-
sche Lehrstuhlbesetzung staatlıchen Hochschulen gehen sollte Es zeıigte
sich auf dieser Verhandlungsebene, wI1ıe eglerung und Kırche dieselben
bildungsrechtlich bedeutsamen staatstheoretischen Verfassungstexte er-
schiedlich in die RechtspraxI1s übertragen wollten Während VOTLr em 1im
BIJS eher laizıstısche Gestaltungsformen abgeleıtet wurden, erkannte die
Kırche in denselben Texten die Verpflichtung des Staates, optimale Entfal-
tungsmöglıchkeıten für das ırken der Kırchen 1m Biıldungsbereich (posıtıve
Relıgionsfreiheılt) Schatiien
In Verhandlungen eın Landesschulgesetz machte die katholische Kırche
eutlıc. WIE die relıg1öse Bıldung In einem Gesetz, das sıch dem Laizısmus
verpflichtet e’ rechtlich ausgestattet WaTr eNsS1De wurden vielfältige
Ansätze für Ideologieanfälligkeiten aufgeze1gt. Möglicherweise kam hierbei

UNANZEMECSSCHECN Dramatisıerungen, weiıl dıe Schule csehr als Unterneh-
INUNS des Staates und weni1g der Gesellschaft begriffen worden WaTr

Dıe Verhandlungen einen Vereinbarungsentwurf zwischen Land und
Kirche vielerle1ı ungeklärter Rechtsprobleme auf den bısher
genannten Ebenen außergewöhnlic: belastet. Dort außerten sıch die sk1Zz1er-
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ten Grundsat  onflıkte In vielerle1 schultheoretischen und -praktischen eian-
gCnN Diese Verhandlungsebene machte besonders eutlic. T> weıtgehend
el1| erhandlungsseıten Anlıegen iıhres Gegenübers aufzunehmen bereıt
Waren So rezıplerte die eglerung gelegentlich 3 einschließlich der
Rede VO ordentlichen eNriaCc. Die katholische Kırche akzeptierte zeıtweise
LER als Pflichtfach ohne gleichzeitigen unabhängıg VOoON LE  7 Hiıer
wurden scheinbar in schulorganisatorischen Vorgängen weıtreichende gesell-
schaftstheoretische und ekklesiologıische Grundkonflıkte a  n
Insgesamt aben dıe Darlegungen gezeigt, WIEe dıe TOZEeSSE der ende und
Vereinigung der katholischen Kırche und dem Land Brandenburg Anl  z
gaben, Rechtsformen relig1ıonbezogener Schulbildung 1n einer modernen
Demokratie auf en Rechtsebenen VoNn rund auf IICU debattıieren.


